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1. Hintergrund und Vorgeschichte des strukturierten  

Telefoninterviews 
1.1. Die Pflegebegutachtung 

Der EintriN von Pflegebedür�igkeit stellt für Betroffene und deren Angehörige einen �efen EinschniN 

in ihre bisherige Lebenssitua�on dar. Dies betriP nicht nur die persönliche Lebensplanung und  

-gestaltung, sondern insbesondere auch die prak�sche Bewäl�gung alltäglicher Anforderungen. Zum 

Zeitpunkt der Antragstellung auf Leistungen der Pflegeversicherung sind Möglichkeiten und Grenzen 

sowie andere Hilfs- und Unterstützungsangebote häufig nur in Ansätzen oder gar nicht bekannt.1 Somit 

sind Menschen mit Pflegebedarf und ihre Angehörigen meist nicht nur durch die aktuellen gesundheit-

lichen Beeinträch�gungen der Pflegebedür�igen selbst, sondern auch durch die zu diesem Zeitpunkt 

häufig ungeklärte zukün�ige Versorgungs- und Betreuungssitua�on sowie weitere hiermit verbundene 

organisatorische und soziale Fragen erheblich belastet. 

Die Begutachtung zur Feststellung der Pflegebedür�igkeit erfolgt auf Grundlage des XI. Buches des So-

zialgesetzbuches (SGB XI) und nach den bundesweit geltenden Richtlinien des Medizinischen Dienstes 

Bund zur Feststellung der Pflegebedür�igkeit nach dem XI. Buch des Sozialgesetzbuches (Begutach-

tungs-Richtlinien – BRi). Bei der Begutachtung wird der Grad der Pflegebedür�igkeit (Pflegegrad) auf 

der Grundlage der Prüfung der gesundheitlich bedingten Beeinträch�gungen der Selbstständigkeit 

oder der Fähigkeiten und des diesbezüglichen Fremdhilfebedarfs in den folgenden sechs verschiedenen 

Bereichen, den sogenannten Modulen, anhand von dazugehörigen Kriterien ermiNelt. 

1. Mobilität 

2. Kogni�ve und kommunika�ve Fähigkeiten 

3. Verhaltensweisen und psychische Problemlagen 

4. Selbstversorgung 

5. Bewäl�gung von und selbstständiger Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderun-

gen und Belastungen 

6. Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte 

Ergänzt wird die Abbildung der Pflegebedür�igkeit durch die Erhebung weiterer versorgungsrelevanter 

Informa�onen aus dem Bereich der außerhäuslichen Ak�vitäten und der Haushaltsführung. Diese bei-

den Bereiche gehen allerdings nicht in die ErmiNlung eines Pflegegrades ein. Zudem werden Empfeh-

lungen zur Förderung oder zum Erhalt der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten sowie zur Präven�on 

und Rehabilita�on (über die bisherige Versorgung hinaus) formuliert. 

Mit dem Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetz (PUEG) wurden die gesetzlichen Regelungen 

zum Verfahren der Pflegebegutachtung mit Wirkung zum 1. Oktober 2023 neu geordnet und ergänzt. 

Insbesondere wurden mit dem PUEG die gesetzlichen Voraussetzungen geschaffen, um die Begutach-

tung zur Feststellung von Pflegebedür�igkeit in bes�mmten Fällen regelha� auch in Form eines struk-

turierten Telefoninterviews durchführen zu können. Die Medizinischen Dienste haNen sich hierfür ein-

gesetzt, um sicherstellen zu können, dass die Versicherten auch in Zeiten des demografischen Wandels 

und Fachkrä�emangels zeitnah begutachtet werden können. Dies ist Voraussetzung, damit Versicherte 

den zeitnahen Zugang zu den ihnen zustehenden Pflegeleistungen erhalten können. Während der 

SARS-CoV-2 Pandemie erfolgten die Pflegebegutachtungen überwiegend telefonisch, um Pflegebedürf-
�ge vor Infek�onen zu schützen. Die während der Pandemie gesammelten Erfahrungen der Medizini-

schen Dienste haben gezeigt, dass die Begutachtung in Form eines strukturierten Telefoninterviews 

eine Alterna�ve zum Hausbesuch sein kann. 

 
1Quelle: Medizinischer Dienst Bund. Wissenscha�licher Bericht 5 Jahre Versichertenbefragung (2019). 
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Vor diesem Hintergrund hat der Medizinische Dienst Bund die Richtlinien zur Feststellung von Pflege-

bedür�igkeit überarbeitet und am 29. September 2023 eine Fassung der Richtlinien erlassen, in der 

insbesondere die Regelungen des PUEG zur Begutachtung in Form eines strukturierten Telefoninter-

views umgesetzt wurden. Nach Genehmigung durch das Bundesministerium für Gesundheit waren 

diese Richtlinien am 18. November 2023 in Kra� getreten. Anschließend wurden in den Richtlinien die 

Regelungen des PUEG zur Begutachtung bei Krisensitua�onen von na�onaler oder regionaler Tragweite 
umgesetzt. Die erweiterte Fassung der Richtlinien hat der Medizinische Dienst Bund am 21. Dezember 

2023 erlassen. Die Richtlinien wurden am 9. Januar 2024 vom Bundesministerium für Gesundheit ge-

nehmigt und sind am 13. Januar 2024 in Kra� getreten. 

1.2. Entwicklung der Begutachtungszahlen 
Seit der Einführung des umfassenden Pflegebedür�igkeitsbegriffs und des dazugehörigen Begutach-

tungsinstruments im Jahr 2017 haben mehr Versicherte Anspruch auf Leistungen der Pflegeversiche-

rung. Die Begutachtungsau�räge bei den Diensten sind seither deutlich ges�egen und werden mit den 

Folgen der demografischen Entwicklung noch weiter steigen. 

 
Abb. 1: Durchgeführte Gutachten zur Feststellung von Pflegebedür�igkeit in Millionen 2019-2023.2 

Die Begutachtungszahlen sind von 2,1 Millionen in 2019 auf 2,9 Millionen 2023 ges�egen. Dies bedeu-

tet eine Steigerung von über 36% innerhalb von 5 Jahren. 

 
Tab. 1: Prozentuale Verteilung durchgeführter Gutachten zur Feststellung von Pflegebedür�igkeit nach Gutachtenart.3 

Tabelle 1 zeigt, dass die größten Veränderungen in der prozentualen Verteilung nach Begutachtungsart 

bei den Erst- bzw. Änderungsgutachten liegen. Waren 2019 noch 49,8% aller Pflegebegutachtungen 

Erstgutachten, so sank deren Anteil bis 2023 auf 44,8%. Dagegen s�eg der prozentuale Anteil an Ände-

rungsgutachten von 40,8% auf 44,2%. 

 
2Quelle: Medizinischer Dienst Bund. Daten für die 15 Medizinischen Dienste (MD) ohne den Sozialmedizinischen Dienst der 

Knappscha�-Bahn-See (SMD) und den Medizinischen Dienst der Privaten (Medicproof). 
3Quelle: ebd. 
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Tab. 2: Anzahl und %-Veränderung pflegefachlicher Gutachterinnen und Gutachter - Vollstellen am Jahresende.4 

Im gleichen Zeitraum ist die Anzahl der Gutachterinnen und Gutachter lediglich um 26% anges�egen 

(siehe Tab. 2), so dass 2019 608 Begutachtungen im Jahr auf einen Gutachter enWielen, 2023 657 Be-

gutachtungen; Tendenz weiter steigend aufgrund deutlich zunehmender Anzahl Pflegebedür�iger und 

des Fachkrä�emangels. 

Diese Entwicklungen machen es notwendig, neben der Begutachtung im Hausbesuch grundlegend 
über den Einsatz neuer, flexibler Formate der Begutachtung nachzudenken. Im Fokus stand dabei zu-

nächst die telefonisch gestützte Begutachtung als ein den Hausbesuch ergänzendes alterna�ves Begut-

achtungsformat. 

1.3. Begutachtungsformate5 

Die Pflegebegutachtungen der Medizinischen Dienste sind nach vier Begutachtungsformaten zu unter-

scheiden. Zunächst die Begutachtung im häuslichen Umfeld der antragstellenden Person als regelha�e 

Form der Begutachtung. Dann die Gutachten nach strukturiertem Telefoninterview, die in der Regel 

nur im ambulanten oder sta�onären Bereich durchgeführt werden, wenn es sich um einen Höherstu-

fungsantrag oder eine Wiederholungsbegutachtung einer Person ab dem vollendeten 14. Lebensjahr 
handelt (vgl. § 142a Abs. 4 SGB XI). Mit dem Inkra�treten des Gesetzes zur Beschleunigung der Digita-

lisierung im Gesundheitswesen (Digital-Gesetz) am 26. März 2024 erfolgte dann ein weiterer SchriN in 

Richtung digitale Begutachtungsformate. Durch das Digital-Gesetz wurde die Regelung eingeführt, 

nach der es dem Medizinischen Dienst im Rahmen und unter den Bedingungen des § 142a SGB XI er-

möglicht wird, die Pflegebegutachtung, ergänzend oder alterna�v zur Untersuchung der Versicherten 

in ihrem Wohnbereich, im Rahmen der Regelungen zum strukturierten Telefoninterview auch per Vi-
deotelefonie durchzuführen. 

Gutachten nach Aktenlage sind dann durchzuführen, wenn eine persönliche Untersuchung der antrag-

stellenden Person im Wohnbereich nicht möglich oder nicht zumutbar ist. Darüber hinaus kann ein 

Gutachten ausnahmsweise nach Aktenlage auch bei Höherstufungs- oder Rückstufungsanträgen, Wi-

derspruchsgutachten oder Wiederholungsbegutachtungen erstellt werden, wenn die Informa�onslage 

eindeu�g ist. 

Auf die Gutachten nach Aktenlage wird im weiteren Verlauf nicht weiterführend eingegangen, da es 
bei der wissenscha�lichen Evalua�on primär um Erfahrungen mit dem strukturierten Telefoninterview 

geht. 

  

 
4Quelle: Medizinischer Dienst Bund. Daten für die 15 Medizinischen Dienste (MD) ohne den Sozialmedizinischen Dienst der 

Knappscha�-Bahn-See (SMD) und den Medizinischen Dienst der Privaten (Medicproof). 
5Abweichend von der in den BRi verwendeten Bezeichnung ´Begutachtungsart´ wird in diesem Evalua�onsbericht die Be-

grifflichkeit des Begutachtungsformates verwendet. 
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1.3.1. Gutachten nach Hausbesuch 

Die Begutachtung von Pflegebedür�igkeit erfolgt im Regelfall durch eine umfassende persönliche Be-
funderhebung der antragstellenden Person im Wohnbereich, welcher auch in einer Pflegeeinrichtung 

sein kann. Die ErgebnismiNeilung an die Pflegekasse erfolgt in gesicherter elektronischer Form miNels 

des „Formulargutachtens zur Feststellung der Pflegebedür�igkeit“. 

1.3.2. Gutachten nach strukturiertem Telefoninterview 

Gutachten aufgrund einer Begutachtung durch ein strukturiertes Telefoninterview werden grundsätz-

lich auf Grundlage der zur Verfügung stehenden Unterlagen zur antragstellenden Person sowie Anga-

ben und Auskün�en, die bei der antragstellenden Person, Angehörigen und sons�gen auskun�sfähigen 

Personen einzuholen sind, erstellt (vergleiche § 18a Absatz 2 Satz 5 Nummer 2 Satz 3 SGB XI). 

Der Wunsch der antragstellenden Person, persönlich in ihrem Wohnbereich untersucht zu werden, geht 

einer Begutachtung durch ein strukturiertes telefonisches Interview vor. Die antragstellende Person ist 

über ihr Wahlrecht durch den Medizinischen Dienst im Rahmen der Terminabsprache zu informieren; 

die Entscheidung der antragstellenden Person ist im Formulargutachten zu dokumen�eren (vergleiche 

§ 142a Absatz 4 Satz 2 und 3 SGB XI). Die ErgebnismiNeilung an die Pflegekasse erfolgt ebenfalls in 

gesicherter elektronischer Form miNels des „Formulargutachtens zur Feststellung der Pflegebedür�ig-

keit“. 

Basierend auf den Ergebnissen der pflegewissenscha�lichen Studie (Wingenfeld, Büscher: Analyse des 

Einsatzes der telefonisch gestützten Begutachtung zur Feststellung der Pflegebedür�igkeit nach dem 

SGB XI, 14.09.2023) und gesetzlichen Vorgaben wurden folgende Entscheidungskriterien für eine Be-
gutachtung mit strukturiertem Telefoninterview festgelegt: 
Eine Begutachtung mit strukturiertem Telefoninterview kann nur unter folgenden Voraussetzungen 
und in folgenden Fallkonstella�onen im ambulanten und sta�onären Bereich erfolgen: 

 Höherstufungsanträge und Wiederholungsbegutachtungen ab dem vollendeten 14. Lebensjahr 

Die Gutachterinnen und Gutachter bewerten in diesen Fällen, ob das strukturierte Telefoninterview 

für eine Begutachtung aus fachlicher Sicht geeignet ist. 
 

Insbesondere in folgenden Fallkonstella�onen ist die Durchführung eines Telefoninterviews kri�sch zu 
prüfen: 

 alleinlebende Personen mit einer diagnos�zierten demen�ellen Erkrankung oder erheblichen kog-

ni�ven Beeinträch�gungen, 

 alleinlebende Personen mit psychischen Erkrankungen, sofern ein Hausbesuch für sie keine untrag-

bare Belastung darstellt, 

 Personen mit seltenen chronischen Erkrankungen. 
 

Darüber hinaus prüfen die Gutachterinnen und Gutachter im Einzelfall, ob eine Begutachtung mit 

strukturiertem Telefoninterview in Anwesenheit einer Unterstützungsperson durchführbar ist. Bei an-

tragstellenden Personen 

 mit kogni�ven und kommunika�ven Beeinträch�gungen, 
 mit psychischen Problemlagen, 

 bei denen eine sprachliche Verständigung mit der Gutachterin beziehungsweise dem Gutachter 

schwierig oder nicht möglich ist, 

 sowie bei Jugendlichen zwischen dem vollendeten 14. und unter dem 18. Lebensjahr 

kann eine Begutachtung aufgrund eines strukturierten Telefoninterviews nur durchgeführt werden, 

wenn die Anwesenheit einer Unterstützungsperson gewährleistet ist. 
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Eine Begutachtung durch ein strukturiertes telefonisches Interview ist ausgeschlossen, wenn 

1. es sich um eine erstmalige Untersuchung der antragstellenden Person handelt, in der geprü� wird, 

ob die Voraussetzungen der Pflegebedür�igkeit erfüllt sind und welcher Pflegegrad vorliegt, 

2. es sich um eine Untersuchung aufgrund eines Widerspruchs gegen eine Entscheidung der Pflege-

kasse zum festgestellten Pflegegrad handelt, 

3. es sich um eine Prüfung der Pflegebedür�igkeit von Kindern handelt, die das 14. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben, 

4. die der Begutachtung unmiNelbar vorangegangene Begutachtung das Ergebnis enthält, dass Pfle-

gebedür�igkeit im Sinne des § 14 Absatz 1 SGB XI nicht vorliegt oder 

5. das Vorgutachten nach Hausbesuch bei antragstellenden Personen, die in der häuslichen Umge-

bung versorgt werden, älter als 36 Monate ist, 

6. aus fachlicher Sicht diese Begutachtungsart nicht geeignet oder eine danach erforderliche Unter-

stützungsperson nicht anwesend ist oder 

7. die antragstellende Person trotz des Vorliegens der Voraussetzungen diese Begutachtungsart ab-

lehnt. 
 

1.3.3. Videobasierte Gutachten 

Mit dem Digital-Gesetz (DigiG) wurde dem Medizinischen Dienst im Rahmen und unter den Bedingun-

gen des § 142a SGB XI die Möglichkeit eröffnet, die Pflegebegutachtung auch per Videotelefonie durch-

zuführen. Das DigiG wurde am 25. März 2024 im BundesgesetzblaN veröffentlicht und ist am 26. März 

2024 in Kra� getreten. Somit ist es für die Medizinischen Dienste nun möglich, die Feststellung der 

Pflegebedür�igkeit ergänzend oder alterna�v zur Untersuchung der Versicherten in ihrem Wohnbe-

reich, im Rahmen der Regelungen zum strukturierten Telefoninterview auch per Videotelefonie durch-

zuführen. In diesem Zusammenhang sind die nach § 365 Absatz 1 Satz 1 des Fün�en Buches (SGB V) 

vereinbarten Anforderungen an die technischen Verfahren zu Videosprechstunden einzuhalten (vgl. § 

142a Abs. 4 Satz 1 SGB XI). 
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2. Zielsetzung der Gegenstand der Evalua�on 

Die Evalua�on soll die Umsetzung digitaler Begutachtungsformate (strukturiertes Telefoninterview 

und videobasierte Begutachtung zur Feststellung der Pflegebedür�igkeit) in der Begutachtungspraxis 
der Medizinischen Dienste6 erheben. Im Weiteren soll sie Aufschluss geben, ob das strukturierte Tele-

foninterview als Begutachtungsformat unter den in den Begutachtungs-Richtlinien (BRi) definierten Be-

dingungen in der Begutachtungspraxis der Medizinischen Dienste funk�oniert. 

Ein weiteres Ziel der Evalua�on ist die Bestandsaufnahme der Ak�vitäten und Erfahrungen der Medi-

zinischen Dienste mit einer videobasierten Begutachtung zur Feststellung der Pflegebedür�igkeit. 

Berücksich�gung finden sollen in der Evalua�on die Empfehlungen und Hinweise aus dem Abschluss-

bericht der Studie des Ins�tuts für Pflegewissenscha� (IPW) und der Hochschule Osnabrück sowie die 

Ergebnisse der Sprintstudie zur videobasierten Begutachtung zur Feststellung der Pflegebedür�igkeit. 

Festgeschrieben wurde der Au�rag zur Evalua�on im Sozialgesetzbuch (SGB XI) El�es Buch Soziale Pfle-

geversicherung § 142a SGB XI Übergangsregelung für ein strukturiertes Telefoninterview: 

(5) Der Medizinische Dienst Bund berichtet dem Bundesministerium für Gesundheit bis zum 30. Juni 

2024 über die Erfahrungen der Medizinischen Dienste mit der Durchführung von strukturierten telefo-

nischen Interviews zur Feststellung der Pflegebedür+igkeit und über erforderliche Änderungsbedarfe in 

den Richtlinien nach § 17 Absatz 1. 

Im Fokus der Evalua�on der digitalen Begutachtungsformate sollten folgende Aspekte stehen: 

- Prak�kabilität des Begutachtungsprozesses 

- Qualität und Akzeptanz der digitalen Begutachtungsformate 

- Auswirkungen der digitalen Begutachtungsformate auf den Ressourceneinsatz 

- Poten�al der digitalen Begutachtungsformate für die Begutachtungspraxis der Zukun�. 

Für die Bewertung der oben genannten Aspekte ergaben sich folgende Fragestellungen, die basierend 

auf den Erfahrungen von Gutachterinnen und Gutachtern der Medizinischen Dienste und auf der 

Grundlage verfügbarer Daten und wissenscha�licher Exper�sen im Rahmen der begleitenden Evalua-

�on zu beantworten waren: 

Fragestellungen zu den strukturierten telefonischen Interviews: 
- Wie gestaltet sich die prak�sche Umsetzung des strukturierten Telefoninterviews? 

- Sind die Entscheidungskriterien zur Durchführung der strukturierten telefonischen Interviews 

zur Feststellung der Pflegebedür�igkeit, wie sie in den BRi formuliert sind, prak�kabel? 

- Ist das zugrunde gelegte Verfahren zur Auswahl der für das Telefoninterview geeigneten Fall-

konstella�on prak�kabel? Ist die Informa�onsgrundlage ausreichend? 

- Wie gestaltet sich die Bereitstellung der notwendigen Unterstützungsperson in der Praxis? 

- Welche Maßnahmen der internen Qualitätssicherung kommen zur Anwendung und wie sind 

die Erfahrungen damit? Welche Empfehlungen lassen sich für die übergreifende Qualitätssi-

cherung und für Fortbildungsveranstaltungen für Gutachterinnen und Gutachter der Medizini-
schen Dienste ableiten? 

- Wie entwickeln sich die Laufzeiten durch die Integra�on des Telefoninterviews in die Begutach-

tungspraxis der Medizinischen Dienste? 

- In welcher Weise trägt das telefonische Interview zu einem gezielteren und schonenderen Ein-

satz der Ressourcen der Medizinischen Dienste bei? 

 
6Wenn allgemein von Medizinischen Diensten gesprochen wird, so beinhaltet dies auch den Sozialmedizinischen Dienst der 

Knappscha�-Bahn-See (SMD) und den Medizinischen Dienst der Privaten (Medicproof). 
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- Wie wird das strukturierte Telefoninterview von den antragsstellenden Personen akzep�ert? 

Gibt es bereits erfolgreich etablierte Maßnahmen in den Medizinischen Diensten, die auf eine 

Sicherstellung der Akzeptanz abzielen? 

- Eignet sich das strukturierte Telefoninterview für weitere Fallkonstella�onen (z. B. für die Be-

gutachtung von Kindern)? 

Fragestellungen zu den videobasierten Begutachtungen 
- Welche Erfahrungen mit der videobasierten Begutachtung von Pflegebedür�igkeit liegen in 

den Medizinischen Diensten vor? 

- Was lässt sich aus diesen Erfahrungen für die Prak�kabilität einer videobasierten Begutachtung 

ableiten – insbesondere im Hinblick auf die technische Umsetzbarkeit? 

- Wie beurteilen die antragstellenden Personen und die Gutachterinnen und Gutachter den Nut-

zen und das Potenzial der Videobegutachtung aus ihrer jeweiligen Perspek�ve? 

Die forma�ve Evalua�on konzentriert sich auf die Feststellung, was bezogen auf die digitalen Begut-

achtungsformate gut oder nicht gut funk�oniert und warum. Hierfür ist die ErmiNlung der Praxiserfah-

rungen der Gutachterinnen und Gutachter der Medizinischen Dienste bei der Umsetzung der telefoni-

schen Interviews in den Regelbetrieb wich�g, um mit diesen Erkenntnissen schriNweise zu konkreten 

Änderungsbedarfen an den Regelungen der BRi zu kommen. Durch die frühzei�ge Einbeziehung der 

Gutachterinnen und Gutachter in Form von Expertengesprächen und einer quan�ta�ven Befragung 

lassen sich sehr effek�v und effizient poten�elle Probleme, die mit der Einführung der telefonischen 

Interviews verbunden sind, erkennen und Änderungsbedarfe aufzeigen. 

Der zur Verfügung stehende Zeitraum für die Evalua�on mit ca. vier Monaten im noch laufenden An-

passungsprozess zur Einführung der telefonischen Interviews war rela�v knapp bemessen, um alle in-

teressierenden Aspekte der Umsetzung digitaler Begutachtungsformate umfassend erheben zu kön-

nen. Darüber hinaus zeigte sich sehr schnell, dass für die Bewertung von Qualitätsgesichtspunkten der 

telefonischen Begutachtung nicht auf quan�ta�ve Daten bzw. Qualitätskennziffern (Laufzeiten, Ableh-

nungsquote etc.) bei den Medizinischen Diensten zurückgegriffen werden konnte, weil diese noch nicht 

vorlagen bzw. sich erst im Au`au befinden. 
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3. Methodisches Vorgehen bei der wissenscha5lichen Evalua�on 

Die Evalua�on der bislang vorliegenden Erfahrungen mit den digitalen Begutachtungsformaten (struk-

turiertes Telefoninterview und videobasierte Begutachtung zur Feststellung der Pflegebedür�igkeit) 

stützt sich auf ein mehrperspek�visches Vorgehen. 

 
Abb. 2: Konzept / Vorgehen zur Durchführung der Evalua�on 

Zur Beantwortung der Fragestellungen aus der Zielsetzung der Evalua�on wurden drei methodische 

Zugänge genutzt und schriNweise umgesetzt: 

Eine Daten- / Dokumentenanalyse diente zunächst als inhaltliche Grundlage für die IST-Analyse der 

Umsetzung digitaler Begutachtungsformate zur ErmiNlung der Pflegebedür�igkeit. 

Hierzu wurden geeignete Bewertungsindikatoren abges�mmt, die Aussagen zur Prak�kabilität, Quali-

tät, Akzeptanz und Poten�al der digitalen Begutachtungsformate ermöglichen, aber auch die Basis bil-

deten für die inhaltliche Ausgestaltung des strukturierten InterviewleiWadens der Expertengespräche 

bzw. der S�chproben- / Onlinebefragung. 

Hierbei wurden folgende Daten und Dokumente in der Vorbereitungsphase der Evalua�on disku�ert: 

■ Kennzahlen des Ressourcenbedarfs 

 Vorbereitungszeiten (inkl. Reisezeit), Durchführungs- / Nachbereitungszeiten 

■ Kennzahlen der Qualität 

 Widersprüche, Beschwerden 

■ Auswertung vorliegender Studien / Dokumente 

 Sprintstudie 2022: Die Videobegutachtung der Feststellung der Pflegebedür�igkeit – Poten�ale 
und Voraussetzungen 

 Studie des IPW und der Hochschule Osnabrück: Analyse des Einsatzes der telefonisch gestütz-

ten Begutachtung zur Feststellung der Pflegebedür�igkeit nach dem SGB XI 

 Versichertenbefragung zur Pflegebegutachtung 2024 / 1. Quartal (u.a. zur Prüfung der Akzep-

tanz von antragsstellenden Personen) 

 Richtlinien des Medizinischen Dienstes Bund zur Feststellung der Pflegebedür�igkeit nach dem 

XI Buch des Sozialgesetzbuches 
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Bei der Bewertung der Datenverfügbarkeit wurde deutlich, dass aktuell den Medizinischen Diensten 

viele für die kennzahlenbasierte Evalua�on vorgesehene Daten nicht oder nur als QuerschniNsdaten 

vorliegen oder aufgrund der kurzen Zeit seit der Umsetzung von strukturierten Telefoninterviews (nach 

Einführung im November 2023) die Daten noch nicht verfügbar waren. 

Auf der Grundlage der Daten- / Dokumentenanalyse wurden sodann die Inhalte für die qualita�ven 

Expertengespräche zu den Erfahrungen mit den strukturierten Telefoninterviews und den videobasier-

ten Begutachtungen hinsichtlich der Prak�kabilität, Qualität, Auswirkungen auf den Ressourceneinsatz 

und Akzeptanz der strukturierten Telefoninterviews in der Begutachtungspraxis und der videobasierten 

Begutachtungen sowie die Poten�ale erarbeitet. 

Bei der Auswahl der Exper�nnen und Experten für die geplanten Detailgespräche wurde vereinbart, 
dass Medicproof und der Sozialmedizinische Dienst der Knappscha� (KBS) einbezogen werden. Abge-

sehen von möglichst umfangreichen Begutachtungserfahrungen – auch mit digitalen Begutachtungs-

formaten – und Kenntnissen über den gesamten Prozess der Pflegebegutachtung, gab es keine weite-

ren Anforderungskriterien für die Teilnahme an den Expertengesprächen (z. B. Funk�on, Verantwor-

tungsbereich etc.). Bei den Gesprächen zeigte sich, dass viele der Exper�nnen und Experten über lang-

jährige Erfahrungen mit der Feststellung von Pflegebedür�igkeit nach dem SGB XI verfügten. Ein Teil 

von ihnen haNe auf regionaler Ebene Leitungs- bzw. Koordina�onsaufgaben und war insofern intensi-

ver als andere Mitarbeiterinnern und Mitarbeiter mit der Reflexion der Telefonbegutachtung (vor allem 

während der Pandemie) befasst. 

Die Expertengespräche erfolgten unter Berücksich�gung folgender LeiWragen in Bezug auf die Erfah-

rungen mit den strukturierten Telefoninterviews: 

Prak�kabilität der strukturierten Telefoninterviews 

- Welche Erfahrungen wurden mit der telefonischen Begutachtung gemacht? 

- Wie gestaltet sich die prak�sche Umsetzung des strukturierten Telefoninterviews seit Einfüh-

rung im November 2023 zur Feststellung der Pflegebedür�igkeit? 

- Sind die Entscheidungskriterien zur Durchführung der strukturierten telefonischen Interviews 

zur Feststellung der Pflegebedür�igkeit, wie sie in den BRi formuliert sind, prak�kabel? Ist die 

Informa�onsgrundlage ausreichend? 

- Wie gestaltet sich die Bereitstellung der notwendigen Unterstützungspersonen in der Praxis? 

Qualität und Akzeptanz der strukturierten Telefoninterviews 

- Wie wird das strukturierte Telefoninterviews von den antragsstellenden Personen akzep�ert? 

Gibt es bereits erfolgreich etablierte Maßnahmen, die auf eine Sicherstellung der Akzeptanz 
abzielen? 

- Welche Maßnahmen der internen Qualitätssicherung kommen zur Anwendung und wie sind 

die Erfahrungen damit? Welche Empfehlungen lassen sich für die übergreifende Qualitätssi-

cherung und für die Fortbildungsveranstaltungen der Gutachterinnen und Gutachter ableiten? 

Poten�ale der strukturierten Telefoninterviews 

- In welcher Weise trägt das telefonische Interview zu einem gezielteren und schonenderen Ein-

satz der Ressourcen bei? 

- Eignet sich das strukturierte Telefoninterview für weitere Fallkonstella�onen? 

Das Ziel der Expertengespräche war die Erhebung der Erfahrungen seit November 2023 mit der Um-

setzung von strukturierten telefonischen Interviews (TI) zur Feststellung der Pflegebedür�igkeit. Wel-
che Vorteile ergaben sich aus den TI, aber auch welche Probleme wurden aktuell in der Umsetzung der 

TI festgestellt? Es sollte dabei nicht nur um die Begutachtungssitua�on selbst, sondern auch um die 

Prozesse rund um die Anwendung der neuen Begutachtungs-Richtlinien gehen. 
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Ausgehend von den Ergebnissen und Erkenntnissen der Daten- / Dokumentenanalyse und der Exper-

tengespräche wurde im driNen SchriN eine quan�ta�ve S�chproben- / Onlinebefragung verschiede-

ner Gutachterinnen und Gutachter der Medizinischen Dienste durchgeführt. 

Zur Plausibilisierung, Absicherung und Ergänzung der gewonnen Erkenntnisse aus den Expertengesprä-

chen wurden s�chprobenha� weitere 83 Gutachterinnen und Gutachter aus allen Medizinischen 

Diensten zu einer Onlinebefragung eingeladen. Die Auswahl der Probanden und die Bereitstellung der 

notwendigen Kontaktdaten erfolgte über die jeweiligen Medizinischen Dienste. Wich�g im Rahmen der 

Onlinebefragung war die Sicherstellung der Anonymität der Befragten, um offene und ehrliche Antwor-

ten zu erhalten. 

Insgesamt umfasste der Onlinefragebogen 29 geschlossene Fragen (überwiegend mit einer 5-stufigen 

Ra�ngskala) und 4 offene Fragen. Folgende Themen wurden in Form geschlossener Fragen abgefragt: 

- Zufriedenheit mit dem strukturierten Telefoninterview, 

- Unterschiede zwischen der Begutachtung nach Telefoninterview und der Begutachtung im 

Hausbesuch, 

- Eignung des strukturierten Telefoninterviews, 

- Sinnha�igkeit der festgelegten Entscheidungskriterien zur Durchführung der strukturierten te-
lefonischen Interviews, 

- Wahrgenommene Vorteile des strukturierten Telefoninterviews in der Praxis und 

- Erfahrungen und Bewertung der videobasierten Begutachtung. 

Zusätzlich wurden noch vier offene Fragen gestellt, die qualita�ve Aussagen zur Eignung des struktu-

rierten Telefoninterviews für weitere Fallkonstella�onen geben sowie zu den Vorteilen des strukturier-

ten Telefoninterviews, zu Op�mierungspoten�alen und zu ggf. Änderungsbedarfen an den Regelungen 

in den BRi. 

Mit 71 Teilnahmen an der Onlinebefragung entsprach die Beteiligung einer Quote von 85,5% und kann 

als sehr gut bewertet werden. Die hohe Beteiligungsquote zeigt, dass große Involvement der Medizini-

schen Dienste an alterna�ven, digitalen Begutachtungsformaten. 

 
Abb. 3: Beteiligungsquote zur Onlinebefragung7 

  

 
7Quelle: M+M Onlinebefragung zur Evalua�on digitaler Formate in der Begutachtungspraxis 2024. 
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Kennzeichnend für die Evalua�on digitaler Begutachtungsformate war unter anderem die Zusammen-

arbeit mit der „Arbeitsgruppe Telefoninterview“. Diese setzte sich aus Vertreterinnen und Vertretern 

des Medizinischen Dienstes Bund zusammen. Diese Zusammenarbeit, die sowohl organisatorische als 

auch inhaltliche Fragen betraf, haNe unter anderem aufgrund des gesetzten engen Zeitrahmens einen 

wich�gen Stellenwert. 

Sie ermöglichte es beispielsweise, erfahrene Gutachterinnen und Gutachter als Experten innerhalb ei-

ner sehr kurzen Frist für die geplanten Expertengespräche zu gewinnen. Auch für die hohe Beteiligung 

der Probanden aus allen Medizinischen Diensten an der ergänzenden S�chproben- / Onlinebefragun-

gen war die Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe sehr hilfreich. Unter anderem konnten in den ins-

gesamt fünf ProjekNreffen (Videokonferenzen) Besonderheiten digitaler Begutachtungsformate aus 

dem Begutachtungsgeschehen disku�ert werden, deren Kenntnis für die Dateninterpreta�on sehr 

wich�g war. 
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4. Ergebnisse der Evalua�on 
4.1. Prak�kabilität der strukturierten Telefoninterviews 
4.1.1. Wie gestaltet sich die prak�sche Umsetzung des strukturierten Telefoninterviews? 

Bei den Fragen nach der prak�schen Umsetzung und den Erfahrungen mit dem strukturierten Telefon-

interview war die Meinung der Exper�nnen und Experten einhellig. Grundsätzlich sind die Erfahrungen 

mit den strukturierten Telefoninterviews sehr posi�v, obwohl ganz zu Beginn der Umsetzung, noch 
während der SARS-CoV-2 Pandemie, zum Teil Skepsis und einige Hürden zu überwinden waren. Schließ-

lich sind alle für die Begutachtung notwendigen Informa�onen allein über geeignete Fragen und durch 

ak�ves Zuhören zu eruieren. Die sonst üblichen Wahrnehmungsebenen, wie Sehen und Riechen, ste-

hen nicht zur Verfügung. Mit Zunahme des Erfahrungswissens und der Teilnahme an Schulungen und 

Fortbildungen zur Anwendung spezifischer Interviewtechniken im Telefonat waren die telefonischen 

Interviews aber für die Gutachterinnen und Gutachter gut umsetzbar und haNen sich schon während 

der SARS-CoV-2 Pandemie als ein valides Begutachtungsformat bewährt. Einen großen Vorteil in der 

prak�schen Umsetzung der strukturierten Telefoninterviews sehen die befragten Exper�nnen und Ex-

perten der Medizinischen Dienste insbesondere in der flexiblen und ressourcenschonenden Personal-

einsatzplanung. 

Mit Einführung des strukturierten Telefoninterviews in das Regelgeschä� der Medizinischen Dienste 

gemäß § 142a SGB XI waren zunächst die Entscheidungskriterien für die Durchführung eines Telefon-

interviews in die bestehenden Prozesse, die vor der eigentlichen Begutachtung staainden, zu integrie-

ren. Das war nach Auskun� der Experten und Exper�nnen zunächst mit einigen technischen und logis-

�schen Herausforderungen verbunden. Es habe Zeit gekostet, die technische und logis�sche Infrastruk-

tur zu etablieren und das wiederum habe dazu geführt, dass auch Begutachtungsau�räge, die laut BRi 
per Telefoninterview häNen bearbeitet werden können, nicht wie ursprünglich geplant realisiert wer-

den konnten. Das bestä�gen auch die Begutachtungsdaten, die seit der formalen Einführung des Tele-

foninterviews Ende 2023 erhoben werden (vgl. Tabelle 3): 

 

 
Tab. 3: Anzahl / Anteile strukturierter Telefoninterviews 12/23 – 05/248 

Ende 2023 wurden lediglich 3,8 Prozent aller Begutachtungsau�räge miNels telefonischer Interviews 
bearbeitet. Danach s�eg der prozentuale Anteil strukturierter Telefoninterviews an der Gesamtbegut-

achtungszahl von 3,8 Prozent auf 8,1 Prozent deutlich an. Die Implemen�erung der strukturierten Te-

lefoninterviews als „Standard-Begutachtungsformat“ erfolgte nicht in allen Medizinischen Diensten 

 
8Quelle: Medizinischer Dienst Bund. Daten für die 15 Medizinischen Dienste (MD) ohne den Sozialmedizinischen Dienst der 

Knappscha�-Bahn-See (SMD) und den Medizinischen Dienst der Privaten (Medicproof). 
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gleichzei�g, da die Umsetzung der organisatorischen Voraussetzungen regional unterschiedlich schnell 

voranging. Erst seit April 2024 wird die Begutachtung miNels strukturierter Telefoninterviews nun flä-

chendeckend als zusätzliches Begutachtungsformat genutzt. 

Die befragten Exper�nnen und Experten aNes�eren dem telefonischen Interview nach wie vor eine 

verlässliche Eignung zur Erfassung von Pflegebedür�igkeit. Auch wurde von den Exper�nnen und Ex-

perten durch eigene Erhebungen im Rahmen der Qualitätssicherung festgestellt, dass es keine Abwei-

chungen zwischen der PflegegradermiNlung im Telefoninterview und der im Hausbesuch gebe und die 

Widerspruchsquote im Vergleich nahezu iden�sch sei. 

Die Ergebnisse der Onlinebefragung bestä�gen grundsätzlich das Urteil der befragten Exper�nnen und 

Experten: Insgesamt sind die Gutachterinnen und Gutachter mit der Durchführung der telefonischen 

Interviews zufrieden (siehe Abb. 4). 

 

Abb. 4: Zufriedenheit mit der Durchführung strukturierter Telefoninterviews9 

Die deutliche Mehrheit der Befragten gibt an, dass die Einschätzung der Pflegebedür�igkeit miNels 
strukturiertem Telefoninterview insgesamt gut gelinge. Das gelte auch für die Ableitung von Empfeh-

lungen für HeilmiNel und andere therapeu�sche Maßnahmen sowie für die Rehabedarfsfeststellung, 

die eine besonders komplexe gutachterliche Aufgabe im Rahmen der Gesamtbegutachtung darstelle. 

Einschränkungen in der Eignung des telefonischen Interviews sehen die Gutachterinnen und Gutachter 

bei der Ableitung von Empfehlungen zu wohnumfeldverbessernden Maßnahmen. Das ist nachvollzieh-

bar, weil es hier besonders darauf ankommt, visuelle Informa�onen, die durch Beobachtungen gesam-

melt werden müssen, durch gezieltes Nachfragen zu eruieren (siehe Abb. 5). 

  

 
9Quelle: M+M Onlinebefragung zur Evalua�on digitaler Formate in der Begutachtungspraxis. 
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Abb. 5: Eignung strukturiertes Telefoninterview10 

Dass die Einführung des strukturierten Telefoninterviews seit Inkra�treten der BRi im November 2023 

gut verlaufen ist, zeigt auch die Zufriedenheit der Befragten aus der Onlinebefragung (siehe Abb. 6). 

Sieben von zehn befragten Personen waren hiermit zufrieden oder sehr zufrieden (70 Prozent). Hilf-

reich für die hohe Zufriedenheit waren aus Expertensicht ebenfalls die umfangreichen Erfahrungen aus 

der Zeit der SARS-CoV-2 Pandemie. 

 
Abb. 6: Zufriedenheit mit der Umsetzung der strukturierten telefonischen Begutachtung11 

 

4.1.2. Ist das zugrunde gelegte Verfahren zur Auswahl der für das Telefoninterview geeigneten 

Fallkonstella�on prak�kabel? Ist die Informa�onsgrundlage ausreichend? 

Intern werden die Entscheidungen zur Durchführung eines strukturierten Telefoninterviews i.d.R. durch 

eingewiesene Teams / Personen (z. B. im Au�rags-, Touren-, Kundenmanagement) anhand der BRi-

Vorgaben getroffen. Einige Dienste haben inzwischen eine technische Lösung zur Sichtung der Pflege-

anträge entwickelt und programmiert (z. B. durch Filtersetzung im Au�ragsverwaltungssystem). Die 

Gutachterinnen und Gutachter haben die Möglichkeit, vor und während der Begutachtung, wenn dies 

aus fachlicher Sicht geboten ist, das festgelegte Begutachtungsformat zu ändern und ggf. eine Begut-

achtung im Wohnumfeld zu veranlassen. 

 
10Quelle: M+M Onlinebefragung zur Evalua�on digitaler Formate in der Begutachtungspraxis. 
11Quelle ebd. 
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Im Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetz (PUEG) wurde festgelegt, dass in den BRi auch Rege-

lungen zu den Unterlagen (Informa�onsgrundlagen) zu treffen sind, die von den Pflegekassen den Me-

dizinischen Diensten bei der Beau�ragung zur Verfügung gestellt werden müssen. Entsprechend wur-

den diejenigen Informa�onen und Unterlagen definiert, ohne die eine Begutachtung zur Feststellung 

der Pflegebedür�igkeit nicht staainden kann. Dabei handelt es sich um die Stammdaten der antrag-

stellenden Person wie beispielsweise Name, Vorname, Adresse, Kranken- und Pflegeversichertennum-
mer sowie um Angaben zu erziehungsberech�gten Personen und gesetzlichen Vertretungspersonen. 

Darüber hinaus werden in den BRi Hinweise auf weitere zur Prüfung des Vorliegens von Pflegebedürf-

�gkeit notwendige Unterlagen und Informa�onen gegeben, wie zum Beispiel auf die Kontaktdaten der 

antragstellenden Person (E-Mail-Adresse, Telefon- und Mobilnummer) und auf Selbstauskün�e der an-

tragstellenden Person zu ihren Beeinträch�gungen bzw. Unterstützungsbedarfen.12 

Im Rahmen der Expertengespräche wurde betont, dass die in den BRi definierte Informa�onsgrundlage 

nicht immer zur Verfügung stehe. So werden u.a. Unterlagen der antragstellenden Person (Arztbe-
richte, Angaben zur Pflegeperson) durch die Pflegekassen häufig zu spät zur Verfügung gestellt und 

müssten deshalb während der Begutachtung erfragt und eruiert werden. Dies koste aus Sicht der Ex-

per�nnen und Experten wertvolle Begutachtungszeit. Dabei sei gerade die Informa�onslage über die 

Lebenssitua�on und die gesundheitliche Situa�on der antragstellenden Personen eine entscheidende 

Voraussetzung für eine telefonische Begutachtung. Elementar für die Durchführung von Begutachtun-

gen nach strukturiertem Telefoninterview sei zudem die ÜbermiNlung der Telefonnummer (sowohl die 

der antragstellenden Person, als auch die der eventuellen Unterstützungsperson). Gerade diese Infor-

ma�onen fehlten teilweise in den durch die au�raggebenden Pflegekassen übermiNelten Unterlagen 

bzw. seien fehlerha�. 

4.1.3. Sind die Entscheidungskriterien zur Durchführung der strukturierten telefonischen Inter-

views zur Feststellung der Pflegebedür5igkeit, wie sie in den BRi formuliert sind, prak�kabel? 

Die Exper�nnen und Experten bewerteten die Entscheidungskriterien für das Begutachtungsformat Te-

lefoninterview hinsichtlich ihrer Prak�kabilität als gut. Aus Sicht der Medizinischen Dienste seien die 

Vorgaben der BRi für die Durchführung eines strukturierten Telefoninterviews klar und nachvollziehbar 

beschrieben. Gleichwohl wird angemerkt, dass die in den BRi formulierten Entscheidungskriterien zu 

eng gefasst seien und weiterentwickelt werden sollten. Eine Ausweitung möglicher Fallkonstella�onen, 

für die eine Begutachtung nach strukturiertem Telefoninterview in Frage kommt, wäre aus ihrer Sicht 

sinnvoll. 

Auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Onlinebefragung erachten die Erläuterungen zu den in 

den BRi möglichen Fallkonstella�onen als prak�kabel, stehen aber ebenfalls der eingeschränkten An-

zahl der Fallkonstella�onen, nach denen eine Begutachtung mit strukturiertem Telefoninterview im 

ambulanten und sta�onären Bereich erfolgen kann, z.T. kri�sch gegenüber. 

Sowohl in den Experteninterviews als auch in der Onlinebefragung wurden konkrete Vorschläge zur 

Ausweitung möglicher Fallkonstella�onen gemacht. Diese finden sich unter AbschniN 4.3.2. 

  

 
12Quelle: Richtlinien des Medizinischen Dienstes Bund zur Feststellung der Pflegebedür�igkeit nach dem XI Buch des Sozial-

gesetzbuches. 3.1. Pflegekassen. 
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4.1.4. Wie gestaltet sich die Bereitstellung der notwendigen Unterstützungsperson in der Praxis? 

Durch die Beeinträch�gungen der antragstellenden Personen, wie z. B. in der Kogni�on, kann es ihnen 

schwerfallen, komplexe oder sehr spezifische Informa�onen (z. B. ärztliche Diagnosen aus verfügbaren 
Arztbriefen, die Namen von Medikamenten oder Wirkstoffen etc.) telefonisch zu übermiNeln. Deshalb 

wurden in den BRi Regelungen für die Anwesenheit einer Unterstützungsperson bei der Begutachtung 

festgeschrieben: Ist bei antragsstellenden Personen 

- mit kogni�ven und kommunika�ven Beeinträch�gungen, 

- mit psychischen Problemlagen, 

- bei denen eine sprachliche Verständigung mit der Gutachterin bzw. dem Gutachter schwierig 

oder nicht möglich ist, 

- sowie bei Jugendlichen zwischen dem vollendeten 14. und unter dem 18. Lebensjahr 
die Anwesenheit einer Unterstützungsperson nicht gewährleistet, so ist eine Begutachtung nach struk-

turiertem Telefoninterview nicht möglich.13 

Hier waren sich die Exper�nnen und Experten einig, dass die Anwesenheit von Unterstützungsperso-

nen (z. B. Angehörige, Pflegefachkrä�e) vor Ort grundsätzlich notwendig und i.d.R. auch gegeben sei. 

Nur sehr selten müssten Gespräche aufgrund fehlender Unterstützungspersonen, die aber nach den 

BRi zugegen sein müssten, abgebrochen werden. Es könne auch ein im Anschluss an die Begutach-

tungssitua�on separates Telefonat mit der Unterstützungsperson durchgeführt werden, gerade dann, 

wenn eine besonders sensible Gesprächsführung verlangt werde, weil es der antragstellenden Person 

z. B. unangenehm sei, dass über ihre Defizite gesprochen wird (z. B. beim Thema Inkon�nenz). 

Über Telefonkonferenzen können auch weitere Personen zum Telefoninterview zugeschaltet werden 

und die Informationssammlung im Sinne der antragstellenden Person unterstützen. Das telefonische 

Zuschalten von weiteren Unterstützungspersonen, die während der Begutachtung nicht bei der antrag-

stellenden Person sein können, wird von den befragten Gutachterinnen und Gutachter weitgehend als 

unproblema�sch beschrieben, sofern die technischen Möglichkeiten gegeben seien und entspre-

chende technische Kenntnisse bei den zugeschalteten Personen vorausgesetzt werden können. 

4.1.5. Wie entwickeln sich die Laufzeiten durch die Integra�on des strukturierten Telefoninterviews 
in die Begutachtungspraxis der Medizinischen Dienste? 

Durch die bisher nur geringen Realisierungsquoten des telefonischen Interviews aufgrund der engen 

Fassung der Entscheidungskriterien und der technischen Anforderungen in der Implemen�erungs-

phase des Telefoninterviews kann davon ausgegangen werden, dass die Integra�on des Begutachtungs-

formats in den Regelbetrieb noch keinen Effekt auf die Laufzeiten insgesamt nehmen konnte. Bei der 

Abschätzung dieses Effektes spielen sicher auch das deutlich ges�egene Au�ragsaubommen innerhalb 

des Evalua�onszeitraums - insbesondere im ersten Quartal 2024 - eine Rolle. Gleichwohl berichten die 

Exper�nnen und Experten, dass in den Fällen, in denen Telefoninterviews realisiert werden können, 

Terminierungen von Begutachtungen flexibler und schneller umzusetzen seien. Zudem wird in diesem 
Zusammenhang berichtet, dass das Telefoninterview auch weiteres Einsparpoten�al bezogen auf die 

Ressourcen des Medizinischen Dienstes habe (siehe hierzu AbschniN 4.3.1). 

  

 
13Quelle: Richtlinien des Medizinischen Dienstes Bund zur Feststellung der Pflegebedür�igkeit nach dem XI Buch des Sozial-

gesetzbuches. 6.1.2 Gutachten nach strukturiertem Telefoninterview. 
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4.2. Qualität und Akzeptanz der strukturierten Telefoninterviews 
4.2.1. Welche Maßnahmen der internen Qualitätssicherung kommen zur Anwendung und wie sind 

die Erfahrungen damit? 

Die Qualitätssicherung der Begutachtung und Beratung für den Bereich der sozialen Pflegeversicherung 

wurde 2016 in den Richtlinien des GKV-Spitzenverband unter Beteiligung des Medizinischen Dienstes 

des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen (MDS)14 beschlossen. Die Medizinischen Dienste sind 

verpflichtet, durch entsprechende Personalführungs- und Qualifika�onsmaßnahmen die Begutachtun-

gen auf einem hohen Qualitätsniveau durchzuführen und bundesweit eine einheitliche Begutachtungs-
praxis auf Grundlage der Begutachtungs-Richtlinien sicherzustellen. Hierzu führen die Medizinischen 

Dienste interne und übergreifende Qualitätssicherungsmaßnahmen durch. 

Bei der internen Prüfung durch die Medizinischen Dienste wird eine Mindestanzahl an Gutachten auf 

der Grundlage einer randomisierten S�chprobenziehung einer Qualitätsprüfung unterzogen. Die S�ch-

probengröße richtet sich dabei nach dem Begutachtungsvolumen des jeweiligen MD im vorangegan-

genen Jahr und beträgt mindestens 0,5 Prozent. 

Die interne Qualitätssicherung erfolgt nach Aussage der befragten Exper�nnen und Experten sehr eng-

maschig nach dem KQP-Verfahren (Kon�nuierliche Qualitätsprüfung - regelmäßige Ziehung und Prü-

fung der Qualität einer S�chprobe von Gutachten). Die Gutachterinnen und Gutachter erhalten hier-

durch ein wich�ges Feedback zur Bewertung der Qualität ihrer Begutachtungen auf der Basis von drei 

Bewertungskategorien („erfüllt“, „noch erfüllt“, „nicht erfüllt“). Durch dieses Prüfverfahren können 

größere Fehlerquellen analysiert und die Ursachen im Austausch mit anderen Gutachterinnen und Gut-

achtern herausgearbeitet werden. 

Betont wurde in den Gesprächen mit den Exper�nnen und Experten der Medizinischen Dienste, dass 

das eingesetzte Prüfverfahren zur Qualitätssicherung sowohl für Gutachten nach Hausbesuch als auch 

nach strukturiertem Telefoninterview genutzt werden könne. Zur internen Qualitätssicherung gehöre 

aber aus ihrer Sicht auch die Durchführung von Inhouse-Schulungen, Dienst- / Teambesprechungen 

sowie regelmäßigen Feedbackrunden. Außerdem seien die ste�g weiterentwickelten FAQs sowie die 

Möglichkeit der Hospita�onen untereinander wich�ge Instrumente der Qualitätssicherung. Zusätzlich 

werden zum Teil umfangreich Daten und Qualitätsindikatoren erhoben und analysiert (u.a. Gutachten-

anzahl, Anzahl und Gründe für Absagen, Zufriedenheit der Versicherten). 

4.2.2. Welche Empfehlungen lassen sich für die übergreifende Qualitätssicherung und für Fortbil-
dungsveranstaltungen für Gutachterinnen und Gutachter der Medizinischen Dienste ableiten? 

a. Übergreifende Qualitätssicherung 

Zur übergreifenden Qualitätssicherung der Medizinischen Dienste sieht das KQP-Verfahren folgendes 

System vor: aus den bereits intern geprü�en Gutachten werden von jedem Medizinischen Dienst vier-

teljährlich eine festgelegte Anzahl an Gutachten in eine hierfür vorgesehene Datenbank des MD Bund 

eingestellt, damit diese durch andere Medizinische Dienste verblindet und anonymisiert nochmals ge-

prü� werden. Die Verteilung verläu� dabei nach dem Zufallsprinzip. 

Bei der Frage nach Empfehlungen für die übergreifende Qualitätssicherung der Medizinischen Dienste 

und für Fortbildungsveranstaltungen der Gutachterinnen und Gutachter wurden häufig Kommunika�-

onsschulungen als wich�ges Instrument zur Qualitätssicherung genannt. 

  

 
14Im Zuge des MDK-Reformgesetzes seit dem 1. Januar 2022 Namensänderung in Medizinischer Dienst Bund (MD Bund) als 

Körperscha� des öffentlichen Rechts. 
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b. Fortbildungsveranstaltungen 

Um die Qualität der strukturierten Telefoninterviews zu gewährleisten, werden laut der befragten Ex-

per�nnen und Experten entsprechend ausgerichtete Schulungsmaßnahmen zur Anwendung des struk-
turierten Telefoninterviews durchgeführt. Vor allem zusätzliche Kommunika�onsfähigkeiten seitens 

der Gutachterinnen und Gutachter seien von Bedeutung, so dass laut den Begutachtungs-Richtlinien15 

nur besonders geschultes Personal, mit mehreren, vorzugsweise sechs Monaten Erfahrung in der Be-

gutachtung im Wohnbereich, eingesetzt werden dürfen. 

 

Abb. 7: Zufriedenheit mit der Vorbereitung / Schulung zur Anwendung der telefonischen Begutachtungen16 

Wie die Expertengespräche zeigen, profi�erten die Gutachterinnen und Gutachter bei der Umsetzung 

der strukturierten Telefoninterviews gemäß § 142a SGB XI von ihren umfangreichen Erfahrungen aus 

den Telefoninterviews während der SARS-CoV-2 Pandemie und den zur Verfügung gestellten Schulun-

gen und HandlungsleiWäden, die während der Pandemie entwickelt worden sind. Auch wurden alle 

Gutachterinnen und Gutachter zur Einführung des strukturierten Telefoninterviews nochmals (nach-) 

geschult. 

Für neue Mitarbeitende wurden die zentralen Einarbeitungsprozesse um die Begutachtung nach struk-

turiertem Telefoninterview erweitert. Neben inhaltlichen und fachlichen Aspekten werden die Gutach-

terinnen und Gutachter vor allem im Hinblick auf ihre Kommunika�onsfähigkeiten gestärkt. Dabei geht 

es insbesondere um die Anwendung spezifischer Interviewtechniken, die eine sichere gutachterliche 

Entscheidungsfindung auch ohne persönliche Inaugenscheinnahme ermöglichen. Bei der Einarbeitung 

wird außerdem auf die kon�nuierliche Begleitung der neuen Mitarbeitenden durch erfahrene Mento-

rinnen und Mentoren gesetzt. 

  

 
15Quelle: Richtlinien des Medizinischen Dienstes Bund zur Feststellung der Pflegebedür�igkeit nach dem XI Buch des Sozial-

gesetzbuches. 3.2.2 Festlegung der die Begutachtung durchführenden Person(en). 
16Quelle: M+M Onlinebefragung zur Evalua�on digitaler Formate in der Begutachtungspraxis. 



Evalua�onsbericht im Au�rag des 

Medizinischen Dienstes Bund 
 

 

M+M Management + Marketing Consulting GmbH   Seite 22 

 

We promote excellence
® 

Nach weiteren Fortbildungsbedarfen gefragt, geben die Experten und Exper�nnen an, dass nach wie 

vor Maßnahmen der Sensibilisierung für die kommunika�ven Anforderungen, die sich im Rahmen der 

telefonischen Begutachtung stellen, notwendig seien, um das gezielte Fragen und das genaue Zuhören 

zu trainieren. Das gelte insbesondere für prognos�sche Abschätzungen, die im Rahmen der Pflegebe-

gutachtung vorzunehmen sind. In diesem Zusammenhang wären auch Fortbildungen zu spezifischen 

Gesundheitsproblemen und ihren jeweiligen Verläufen sinnvoll, weil diese Kenntnisse notwendig seien, 
um auch geeignete Fragen im Rahmen der Informa�onssammlung am Telefon stellen zu können. Ge-

wünscht wird auch das konkrete Üben telefonischer Interviews anhand von simulierten Begutachtungs-

situa�onen. Die Medizinischen Dienste wünschen sich außerdem Fortbildungsangebote zum telefoni-

schen Interview auf Bundesebene. Wie die Ergebnisse der Onlinebefragung zur Eignung der telefoni-

schen Interviews zeigen (vgl. Abbildung 5) könnten hier die Themen “Rehabedarfsfeststellung” und 

“wohnumfeldverbesserende Maßnahmen” per Telefoninterview in den Fokus genommen werden. 

4.2.3. Wie wird das strukturierte Telefoninterview von den antragstellenden Personen akzep�ert? 
Gibt es bereits erfolgreich etablierte Maßnahmen in den Medizinischen Diensten, die auf 
eine Sicherstellung der Akzeptanz abzielen? 

Die Akzeptanz der antragstellenden Personen wird von den befragten Exper�nnen und Experten als 

überwiegend (sehr) hoch beurteilt. Rela�v häufig werde laut den Exper�nnen und Experten das struk-

turierte Telefoninterview von den antragstellenden Personen ak�v angefragt bzw. gewünscht. 

In den schri�lichen Terminankündigungen für die Begutachtung werden die antragstellenden Personen 

über das Begutachtungsformat zur Einschätzung der Pflegebedür�igkeit sowie über ihr Wahlrecht für 

die Begutachtung im Hausbesuch informiert. Diese Transparenz erwirke laut Einschätzung der Exper-

�nnen und Experten eine Förderung der Akzeptanz für das Begutachtungsformat des strukturierten 

Telefoninterviews. 

 

Abb. 8: Akzeptanz telefonischer Begutachtungen17 

  

 
17Quelle: M+M Onlinebefragung zur Evalua�on digitaler Formate in der Begutachtungspraxis. 
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Dass das strukturierte Telefoninterview von den antragstellenden Personen akzeptiert wird, zeigt ebenfalls 

die Onlinebefragung der Gutachterinnen und Gutachter. Der Aussage „Die telefonische Begutachtung wird 

von den antragsstellenden Personen gut angenommen“ stimmen 52 Prozent der befragten Personen zu 

oder völlig zu (siehe Abb. 7). 44 Prozent der befragten Gutachterinnen und Gutachter stimmen der Aussage 

teilweise zu. Lediglich 4 Prozent stimmen der Aussage überhaupt nicht zu. 

Aber auch die antragstellenden Personen nehmen aus Sicht der Exper�nnen und Experten durchaus 

Vorteile durch die Begutachtung nach Telefoninterview wahr: So sei es nach deren Meinung für einige 

wesentlich angenehmer und alltagstauglicher, die Begutachtung nach Telefoninterview anstaN in ei-

nem Hausbesuch durchzuführen; das Telefonat habe in dieser Hinsicht weit weniger belastendes Po-

tenzial und Störungen im Alltagsablauf für die antragstellenden Personen. 

Dass die Akzeptanz und Zufriedenheit mit den Begutachtungen nach Telefoninterview posi�v ausge-

prägt sind, zeigt auch die Versichertenbefragung der Medizinischen Dienste. Diese wird seit 2014 jähr-

lich mit einem bundesweit einheitlichen Fragebogen durchgeführt. Erfasst wird die Zufriedenheit der 

begutachteten Personen mit dem Gesamtprozess der Pflegebegutachtung. Im Rahmen der 2021 und 

2022 während der SARS-CoV-2 Pandemie durchgeführten Befragungen wurde die Zufriedenheit mit 

der Begutachtung nach Telefoninterview zusätzlich und gesondert erhoben. 2023 wurde die Zufrieden-

heit mit der Begutachtung nach Telefoninterview nicht erhoben, so dass sich die für diese Evalua�on 

vorliegenden Daten (seit Inkra�treten der BRi) lediglich auf den Zeitraum Januar bis März 2024 bezie-

hen. 

Insgesamt liegen die Angaben von 6.658 Versicherten vor, wovon sich 5.520 Bewertungen auf die Be-

gutachtung nach Hausbesuch beziehen und 1.138 Bewertungen auf die nach strukturiertem Telefonin-

terview. 

Die Fragen, die für die Bewertung des strukturierten Telefoninterviews verwendet wurden, sind größ-
tenteils mit jenen Fragen zur Begutachtung nach Hausbesuch iden�sch. Neben der allgemeinen Zufrie-

denheit mit der Pflegebegutachtung wurden drei Themenbereiche berücksich�gt: 

- Informa�onen über die Pflegebegutachtung 

- Kontakt zur Gutachterin oder zum Gutachter 

- Gesprächsführung der Gutachterin oder des Gutachters 

Bei allen Fragen wurde eine dreistufige Skala verwendet, die mit den Antwortkategorien „zufrieden“, 
„teilweise zufrieden“ und „unzufrieden“ operiert. Daneben wurde auch erfragt, wie wich�g das mit der 

Frage angesprochene Thema aus der Perspek�ve der Versicherten war. Interessant für die vorliegende 

Evalua�on ist neben den Angaben zu diesen standardisiert erhobenen Bewertungen eine offene Frage, 

bei der die Angaben der Versicherten thema�sch zusammengefasst worden sind. Außerdem gab es 

einige wenige Fragen, die sich ausschließlich auf das Telefoninterview bezogen. 

Das Ergebnis der Versichertenbefragung Januar bis März 2024 lässt sich wie folgt zusammenfassen: 

87,1% der pflegebedür�igen Menschen und deren Angehörige sind insgesamt mit der Pflegebegutach-
tung durch den Medizinischen Dienst im Hausbesuch zufrieden; bei der Begutachtung nach Telefonin-

terview sind es 84,3%. 8,5% der befragten Personen sind teilweise mit der Pflegebegutachtung im 

Hausbesuch zufrieden (10,5% mit der Begutachtung nach Telefoninterview) und 4,4% zeigen sich un-

zufrieden mit der Pflegebegutachtung im Hausbesuch (5,1% mit der Begutachtung nach Telefoninter-

view). 
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Abb. 9: Zufriedenheit der Versicherten mit der Begutachtung im Hausbesuch bzw. mit der Begutachtung nach Telefoninterview18 

Die Begutachtung nach Telefoninterview wurde im ersten Quartal 2024 etwas kri�scher als die Begut-

achtung nach Hausbesuch bewertet; die Zufriedenheitsurteile bewegen sich jedoch auf einem ähnlich 

hohen Niveau. 

Die aktuellen Ergebnisse bestä�gen die Erkenntnisse der Versichertenbefragungen der Vorjahre, dass 

die Gutachterinnen und Gutachter der Medizinischen Dienste sowohl im Hausbesuch als auch bei der 

telefonisch gestützten Begutachtung sensibel, wertschätzend und respektvoll mit der jeweiligen Begut-

achtungssitua�on umgehen („Ein Lob an die Gutachterin - so viel Einfühlungsvermögen, Fingerspitzen-

gefühl und Erfahrung zu haben, um die Lage rich6g einzuschätzen.“). Es gibt aber auch kri�sche Äuße-

rungen der befragten Personen, die in der Versichertenbefragung per Freitext angeben werden können: 

Von den 1.138 Probanden, die ihre Zufriedenheit mit dem strukturierten Telefoninterview äußerten, 

wiesen 100 Personen an dieser Stelle auf die Nachteile einer telefonischen Begutachtung im Vergleich 

zum Hausbesuch hin. Beispielha� wurden zur offenen Frage „Was können wir bei der Pflegebegutach-

tung besser machen?“ angemerkt, dass ein Telefoninterview z. B. bei Beeinträch�gungen der Sinnes-

wahrnehmung schwierig sei: „Für einen Hörgeschädigten ist eine telefonische Befragung schwierig, da 

es zu Verständigungsproblemen kommt […].“ O�mals wird die Begutachtung nicht nur als ErmiNlung 

eines Leistungsanspruchs betrachtet, sondern auch als Gelegenheit für die persönliche Begegnung und 

den Austausch: „Telefonisch ist sehr unpersönlich. Der Pflegebedür+ige sollte persönlich befragt wer-

den. [..]“ 

Insgesamt kann konsta�ert werden, dass die Begutachtung miNels strukturiertem Telefoninterview von 
den meisten Versicherten posi�v angenommen wird. Zu einem ähnlichen Ergebnis kam auch die Versi-

chertenbefragung von Medicproof im Jahr 2023. 19 Auch hier wird die Telefonbegutachtung auf Augen-

höhe mit der Vor-Ort-Begutachtung gesehen. So gelingt es laut Studie den Gutachterinnen und Gut-

achtern, den versicherten Personen Orien�erung zu geben, sie ausführlich zu befragen und Einschrän-

kungen adäquat zu überprüfen. Vor allem aber überzeugen die Gutachterinnen und Gutachtern als 

Person – ganz unabhängig vom eingesetzten Begutachtungsformat. Sie werden von den versicherten 

Personen als freundlich, einfühlsam und aufmerksam wahrgenommen. 

  

 
18Quelle: Medizinischer Dienst Bund Versichertenbefragung Januar-März 2024. 
19Quelle: Medicproof (2023). Versichertenbefragung zur Pflegebegutachtung – Gesamtbericht 2023. 
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4.3. Poten�al der strukturierten Telefoninterviews 
4.3.1. In welcher Weise trägt das telefonische Interview zu einem gezielteren und schonenderen 

Einsatz der Ressourcen der Medizinischen Dienste bei? 

Insgesamt werden bei den Expertengesprächen deutliche Vorteile hinsichtlich des gezielteren und 

schonenderen Einsatzes von Ressourcen in der Begutachtung nach strukturiertem Telefoninterview ge-

sehen. So können bei Personalausfall die Begutachtungstermine mit den versicherten Personen leichter 

umterminiert werden. Durch die Standortunabhängigkeit ergebe sich generell eine deutlich höhere 

Flexibilität bei der Einsatz- und Tourenplanung für Gutachterinnen und Gutachter. 

Darüber hinaus könne bei Begutachtungen im Ausland oder bei bundeslandübergreifenden Begutach-

tungen ein weiterer deutlicher Ressourcengewinn erzielt werden, wenn diese Begutachtungen miNels 

eines Telefoninterviews durchgeführt werden. Ebenso sehen die Exper�nnen und Experten es als vor-

teilha�, dass die Gutachterinnen und Gutachter innerhalb der Telefoninterviews mit den antragstellen-

den Personen und den Unterstützungspersonen direkt in die Begutachtungssitua�on treten und die 

Begutachtungszeit op�mal nutzen können. 

Als zentraler Vorteil der Begutachtung nach Telefoninterview wurde die Ressourceneinsparung in Be-
zug auf den Wegfall von Fahrstrecken und -zeiten, von Zeiten für die Suche von Parkplätzen etc. ge-

nannt. Damit verbunden ergeben sich Kosteneinsparungen und ein schonenderer Umgang mit der Um-

welt (CO2-Belastung). 

Bestä�gt werden diese Aussagen durch die Angaben der onlinebefragten Gutachterinnen und 

Gutachter, wo jeweils 81 Prozent durch den Einsatz von Telefoninterviews mehr Flexibilität bei der 

Planung und Steuerung der Begutachtungen sowie eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
wahrnehmen. Alle Probanden der S�chproben- bzw. Onlinebefragung sehen auch die Vorteile einer 

deutlichen Reduk�on von Reisewegen und des CO2-Ausstoßes (siehe Abb. 10). 

 
Abb. 10: Vorteile der Begutachtung nach strukturiertem Telefoninterview20 

Gefragt wurde außerdem, welche zeitlichen Unterschiede bei der Vorbereitung, der Gesprächsdauer, 

der Nachbereitung und dem gesamten Begutachtungsprozess zwischen der Begutachtung im 
Hausbesuch und der telefonischen Begutachtung von den Probanden wahrgenommen werden. So wird 

bei der Vorbereitung (22% höher oder viel höher) und der Gesprächsdauer (40% höher oder viel höher) 

beim strukturierten Telefoninterview ein zeitlicher Mehraufwand, dagegen in der Nachbereitung (24% 

geringer oder viele geringer) und dem gesamten Begutachtungsprozess (38% geringer) ein geringerer 

 
20Quelle: M+M Onlinebefragung zur Evalua�on digitaler Formate in der Begutachtungspraxis. 
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Zeitaufwand als bei der Begutachtung nach Hausbesuch wahrgenommen. Das zeigt, dass das „Drum-

Herum“ bei einer telefonischen Begutachung im Vergleich zum Hausbesuch weniger aufwändig ist, die 

Kompensa�on der fehlenden Kommunika�onskanäle durch Sprache jedoch anspruchsvoller und 

zei�ntensiver ist (vgl. 4.1.1). 

 
Abb. 11: Wahrgenommene Zeitaufwände der einzelnen Begutachtungsformate21 

Das Ergebnis einer Sondererhebung des Medizinischen Dient Bund auf Basis des ersten Quartals 2024 

bei 15 Medizinischen Diensten bestä�gt die Einschätzung der Exper�nnen und Experten hinsichtlich 

des wahrgenommenen Zeitaufwandes der Begutachtungsformate. 

 
Tab. 4: DurchschniNliche Produkterstellungszeit in Minuten pro Begutachtungsformat22 

Tabelle 4 zeigt, dass durchschniNlich bei Begutachtungen nach Hausbesuch die reine Produkterstel-

lungszeit inkl. Fahrzeit 108 Minuten beträgt, bei strukturierten Telefoninterviews hingegen durch-

schniNlich 75 Minuten. Dies ergibt rechnerisch einen Zeitgewinn bei den strukturierten Telefoninter-

views von 33 Minuten je Begutachtung. 

4.3.2. Eignet sich das strukturierte Telefoninterview für weitere Fallkonstella�onen? 

Die befragten Exper�nnen und Experten sehen bei der Ausformulierung der Entscheidungskriterien in 

den BRi keinen Änderungsbedarf. Aus ihrer Sicht seien die Vorgaben der BRi für die Durchführung eines 

strukturierten Telefoninterviews klar und nachvollziehbar beschrieben. Gleichwohl seien die Entschei-

dungskriterien für die Exper�nnen und Experten zu restrik�v. Insgesamt sollten die Möglichkeiten einer 

 
21Quelle: M+M Onlinebefragung zur Evalua�on digitaler Formate in der Begutachtungspraxis. 
22Quelle: Medizinischer Dienst Bund. Daten für die 15 Medizinischen Dienste (MD) ohne den Sozialmedizinischen Dienst der 

Knappscha�-Bahn-See (SMD) und den Medizinischen Dienst der Privaten (Medicproof). 
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Begutachtung nach Telefoninterview ausgeweitet und den Gutachterinnen und Gutachter mehr Flexi-

bilität in der fachlichen Entscheidung zum Begutachtungsformat eingeräumt werden. 

So ist es nach Meinung der Exper�nnen und Experten nicht immer sinnvoll, dass ein Telefoninterview 
ausgeschlossen werde, wenn das Vorgutachten der antragstellenden Person älter als 36 Monate ist. So 

gebe es Gesundheitsprobleme, z. B. bei voranschreitender Demenz oder progredientem Krankheitsver-

lauf, bei denen bei eindeu�ger Informa�onslage im Einzelfall auch dann ein strukturiertes Telefoninter-

view möglich sei, wenn das Vorgutachten bereits länger als 36 Monate zurückliege. 

Strukturierte Telefoninterviews wären auch bei Widerspruchsbegutachtungen möglich, wenn Fachper-

sonal u.a. in sta�onären bzw. ambulanten Pflegeeinrichtungen anwesend wäre. Auch bei Wiederho-

lungsbegutachtungen von Kindern eigne sich das strukturierte Telefoninterview grundsätzlich dann, 
wenn Grunderkrankungen vorliegen (langfris�ge, sich nicht verändernde Krankheitsbilder, die eine 

i.d.R. konstante pflegerische Versorgungssitua�on darstellen). Auch hier sei aus Sicht der Exper�nnen 

und Experten eine Begutachtung im Hausbesuch nicht immer zwingend erforderlich. 

Weitere mögliche Fallkonstella�onen für den Einsatz der strukturierten Telefoninterviews werden von 

den Experten u. a. in folgenden Bereichen gesehen: 

- Prüfung der Pflegebedür�igkeit von Kindern 

- Krankenkassenwechsel des Versicherten 

- Gut begründeten Widersprüchen gegen das Ergebnis, dass Pflegebedür�igkeit im Sinne des 

§ 14 Absatz 1 SGB XI nicht vorliegt 

Auch bei der Prüfung von Pflegebedür�igkeit von Kindern gebe es aus Expertensicht Anhaltspunkte 

dafür, dass sich ein strukturiertes Telefoninterview als Begutachtungsformat anbietet (vor allem bei 

Kindern unter 18 Monate), wenn z. B. 

- die notwendigen Unterlagen, Voruntersuchungen zur Begutachtung vorliegen, 

- ein telefonischer Kontakt mit den Eltern problemlos sei, 

- eine Kommunika�on mit Säuglingen nicht möglich sei, 

- sowie die Akzeptanz von Wiederholungsbegutachtungen per Hausbesuch bei Kindern sehr ge-

ring sei, da z.T. fremde Personen im geschützten Raum auf Ablehnung stoßen. 

Dieses Thema sollte aufgrund des kurzen Evalua�onszeitraumes weiter beobachtet und nochmal auf 

den Prüfstand gestellt werden. 

Auch wird hinterfragt, ob bei einer Begutachtung verbunden mit einem Krankenkassenwechsel des 

Versicherten diese immer per Hausbesuch erfolgen müsse. Hier könnte auf Wunsch der antragstellen-

den Person eine Begutachtung auch nach Telefoninterview durchgeführt werden. 

Ein weiteres Einsatzgebiet für telefonische Begutachtungen liegt nach Expertenmeinung bei gut be-

gründeten Widersprüchen (bei denen nicht die Feststellung, sondern die Bewertung von festgestellten 

Sachverhalten stridg ist). Vorteile werden darin gesehen, gezielter Widerspruchsgründe erklären und 

verdeutlichen zu können. Auch Erstgutachten mit Fachpersonal in Pflegeheimen ließen sich nach ihrer 

Meinung problemlos mit einer Begutachtung nach Telefoninterview durchführen. 

Ebenso könne bei guter Datenlage aufgrund eines unmiNelbar vorangegangenen Gutachtens ohne Er-

gebnis einer Pflegebedür�igkeit die antragstellende Person telefonisch begutachtet werden. 

Auch die Probanden der Onlinebefragung erachten die Erläuterungen zu den in den BRi beschriebenen 

Fallkonstella�onen als prak�kabel, stehen aber der eingeschränkten Anzahl der Fallkonstella�onen, 

nach denen eine Begutachtung mit strukturiertem Telefoninterview im ambulanten und sta�onären 

Bereich erfolgen kann, z.T. kri�sch gegenüber. 
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Das betriP, wie Abbildung 12 zeigt, insbesondere Fallkonstella�onen, in denen die Informa�onsgrund-

lage so gut ist, dass auch telefonisch begutachtet werden könne, wenn z. B. Ergebnisse aus einem vo-

rangegangenen Gutachten vorliegen (d und e). Auch bei der Eignung von Begutachtungsau�rägen von 

Kindern sehen die befragten Gutachter Poten�al, um auch hier im Einzelfall telefonische Begutachtun-

gen durchzuführen (c). 

 

Abb. 12: Entscheidungskriterien für den Ausschluss einer telefonischen Begutachtung23 

 

4.4. Erfahrungen und Poten�ale der videobasierten Begutachtungen 
4.4.1. Welche Erfahrungen mit der videobasierten Begutachtung von Pflegebedür5igkeit liegen in 

den Medizinischen Diensten vor? 

Die Medizinischen Dienste haben sich bereits im Jahr 2022 auf der Grundlage ihrer Erfahrungen aus 

der SARS-CoV-2 Pandemie mit den Möglichkeiten und den Grenzen einer videobasierten Begutachtung 

zur Feststellung der Pflegebedür�igkeit im Rahmen einer Studie eingehend auseinandersetzt. Ziel die-

ser SPRINT-Studie24 war es, basierend auf dem Erfahrungswissen und den Vorarbeiten der Medizini-

schen Dienste und auf Grundlage wissenscha�licher Erkenntnisse die Potenziale und Voraussetzungen 
einer videobasierten Pflegebegutachtung in systema�scher Weise auszuloten. Dabei ging es insbeson-

dere um die Iden�fika�on geeigneter Fallkonstella�onen und um notwendige, z. B. technische Voraus-

setzungen, die die antragstellenden Menschen ebenso wie die Medizinischen Dienste erfüllen müssen, 

damit eine regelha�e Anwendung einer Begutachtung per Videosignal in Echtzeit gelingen kann. 

Die SPRINT-Studie wurde von einem ProjekNeam des Medizinischen Dienstes Bund, der Sozialmedizi-

nischen Expertengruppe 2 (SEG 2), des Medizinischen Dienstes Bayern und des Kompetenz-Centrums 
Geriatrie (KCG) durchgeführt. Insgesamt wurden drei Arbeitspakete umgesetzt: Das war erstens eine 

na�onale und interna�onale Literaturrecherche zur Explora�on wesentlicher Grundlagen für die Vide-

obegutachtung im SGB XI-Bereich – durchgeführt vom KCG und dem Medizinischen Dienst Bund. Zwei-

tens wurde im Rahmen von Fokusgruppen-Diskussionen eine Bestandsaufnahme des bereits vorhan-

denen Erfahrungswissens der Medizinischen Dienste und Medicproof in der Anwendung videobasier-

ter Verfahren vorgenommen. Und driNens schloss sich im zweiten und driNen Quartal 2022 ein Praxis-

test der videobasierten Pflegebegutachtung an, an dem 63 pflegebedür�ige Menschen in 15 

 

 

24Quelle: Kimmel, A./Meinck, M./Fleer, B./ Lehmacher-Dubberke, C./Parusel, V./Ezzat, N./Knoblich, S. (2022): Sprintstudie: 

Die Videobegutachtung der Feststellung der Pflegebedür�igkeit – Poten�ale und Voraussetzungen. 
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vollsta�onären Pflegeeinrichtungen freiwillig teilnahmen. An dem Praxistest waren insgesamt sieben 

Medizinische Dienste beteiligt. 

Die Hauptergebnisse – insbesondere aus dem Praxistest – lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

 Alle in der Studie einbezogenen Akteure – pflegebedür�ige Menschen, An- und Zugehörige, 

Mitarbeitende der Pflegeeinrichtungen – standen der videobasierten Pflegebegutachtung 

grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber und ziehen ein posi�ves Feedback aus dem ersten 

Praxistest. 

 Die videobasierte Pflegebegutachtung funk�oniert – und zwar auch weitgehend unabhängig 

von den zugrundeliegenden Gesundheitsproblemen der antragstellenden Personen. 

 Die Videobegutachtung stellt hohe technische und administra�ve Anforderungen an alle be-

teiligten Personen. Dies dür�e nach bisherigen Erkenntnissen die höchste Hürde für eine Im-

plemen�erung der Videobegutachtung in den Regelbetrieb der Medizinischen Dienste darstel-

len. Die Medizinischen Dienste sind hierfür besser aufgestellt, als vor Beginn der Studie zu er-

warten war. 

 Alle Elemente des Begutachtungsverfahrens konnten im Praxistest per Video genauso gut wie 

in der persönlichen Begutachtung umgesetzt werden. Die Videobegutachtung hat damit das 

Poten�al, in den allermeisten Begutachtungskonstella�onen eingesetzt werden zu können. 

Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse wurde 2023 ein wissenscha�liches und bundesweit koordinier-

ten Modellprojekt auf den Weg gebracht, im Rahmen dessen die Eignung einer videobasierten Pflege-

begutachtung auf breiter empirischer Basis, vor allem auch im ambulanten Bereich, untersucht werden 

soll. 

Das Vorhaben wird im Modellprogramm zur Weiterentwicklung der Pflegeversicherung nach § 8 Abs. 3 

SGB XI durch den GKV-Spitzenverband gefördert und startete am 1. April 202425. 

 

4.4.2. Was lässt sich aus diesen Erfahrungen für die Prak�kabilität einer videobasierten Begutach-
tung ableiten – insbesondere im Hinblick auf die technische Umsetzbarkeit? 

Am 26. März 2024 trat das Digital-Gesetz (DigiG) in Kra�. Hiernach ist es den Medizinischen Diensten 

nun ermöglicht worden, die Feststellung der Pflegebedür�igkeit und Einstufung in einen Pflegegrad, 

ergänzend oder alterna�v zur Untersuchung der Versicherten in ihrem Wohnbereich, im Rahmen der 

Regelungen zum strukturierten Telefoninterview auch per Videotelefonie durchzuführen. In diesem Zu-

sammenhang sind die nach § 365 Absatz 1 Satz 1 des Fün�en Buches (SGB V) vereinbarten Anforde-

rungen an die technischen Verfahren zu Videosprechstunden einzuhalten (vgl. § 142 a Abs. 4 Satz 1 

SGB XI). 

Im Rahmen der hier vorgelegten Evalua�on wurde insbesondere mit Blick auf das Digital-Gesetz (DigiG) 

der aktuelle Stand in den Medizinischen Diensten im Hinblick auf die Umsetzung der für eine videoba-

sierte Begutachtung notwendigen Voraussetzungen erhoben. 

 
25Quelle: GKV-Spitzenverband. Die videobasierte Begutachtung zur Feststellung der Pflegebedür�igkeit nach dem SGB XI – 

Eignung und Perspek�ven –. www.gkv-spitzenver-band.de/pflegeversicherung/forschung/modellprojekte/ pflege_lau-

fende_projekte_8/vibe.jsp 
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Abb. 13: Poten�al und Erfahrungen mit videobasierten Begutachtungen26 

Da sich die videobasierte Begutachtung erst in der Pilotphase befindet, liegen bei den meisten Exper-

�nnen und Experten und den Befragten der Onlinebefragung persönlich noch keine umfangreichen 

Erfahrungen mit der videobasierten Begutachtung von Pflegebedür�igkeit vor. Nur in wenigen Einzel-

fällen bzw. aufgrund der Teilnahme an der Sprint-Studie bzw. dem Pilotprojekt Videobegutachtung bei 

Medicproof konnten erste Erkenntnisse und Erfahrungen gesammelt werden. Die Rückmeldungen der 

wenigen beteiligten Gutachterinnen und Gutachter zu diesen Pilotstudien fielen insgesamt sehr posi�v 

aus. 

 
Abb. 14: Zufriedenheit mit videobasierten Begutachtungen27 

Die videobasierte Begutachtung ist aus Sicht vieler Gutachterinnen und Gutachter ein sinnvolles, er-

gänzendes Begutachtungsformat und letztlich die Verbesserung des Telefoninterviews, da hierdurch 
eine Inaugenscheinnahme der antragstellenden Person technisch ermöglicht werde und so der persön-

lichen Begutachtung sehr nahekommt. 

Durchweg haben nach Aussagen der Exper�nnen und Experten die antragsstellenden Personen, die 

einer Videobegutachtung zus�mmten, posi�ve Erfahrungen mit der videobasierten Begutachtung 

 
26Quelle: M+M Onlinebefragung zur Evalua�on digitaler Formate in der Begutachtungspraxis. 
27Quelle: ebd. 
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gemacht. So wurde u.a. hervorgehoben, dass Pflegeberaterinnen und Pflegeberater sich zu videoba-

sierten Begutachtungen direkt zuschalten können. 

Versicherte Personen, die im Rahmen der Pilotstudien eine Videobegutachtung ablehnten, gaben als 

Hauptgründe ein fehlendes Equipment sowie keinen oder schlechten Internetzugang bzw. eine unge-

nügende WLAN-Verbindungen an. Vor allem Pflegeeinrichtungen seien heute noch nicht vollständig 

technisch entsprechend ausgestaNet. 

Zweifel gab es von Expertenseite vereinzelt, ob Seniorinnen und Senioren dieses Begutachtungsformat 

aufgrund fehlender technischer Kompetenzen, Bedenken wegen des Daten- und Persönlichkeitsschut-

zes und fehlender Akzeptanz gegenüber modernen Kommunika�onsmiNeln wählen würden. 

Ergänzend kann jedoch konsta�ert werden, was durch die Sprint-Studie bereits bestä�gt wurde: dass 

die videobasierte Pflegebegutachtung funk�oniert – und zwar auch weitgehend unabhängig von den 

zugrundeliegenden Gesundheitsproblemen der antragsstellenden Personen. 

 

4.4.3. Wie beurteilen die antragstellenden Personen und die Gutachterinnen und Gutachter den 
Nutzen und das Poten�al der Videobegutachtung aus ihrer jeweiligen Perspek�ve? 

Videobasierte Begutachtungen beinhalten aus Sicht fast aller Gesprächspartner „unbegrenzte Poten6-

ale“, vor allem bezüglich der Steuerung bzw. dem Einsatz der Personalressourcen. Die Befürworter der 

videobasierten Begutachtung sehen vor allem mehr Flexibilität in der Terminvereinbarung für die Me-
dizinischen Dienste, mehr Flexibilität für die Gutachterinnen und Gutachter (Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf) und mehr Flexibilität für die Versicherten (in Termine einwählen, eigene Terminslots nut-

zen). Auch wird ein großer Vorteil der videobasierten Begutachtung im Vergleich zur telefonischen Be-

gutachtung darin gesehen, dass man die antragstellende Person sehen und beobachten und so Mimik, 

Ges�k und Bewegung wahrnehmen könne. 

Insgesamt werden für videobasierte Begutachtungen deutlich mehr Einsatzgebiete und ein noch bes-

seres Verhältnis von Aufwand und Nutzen (effizienter Ressourceneinsatz) wahrgenommen, als bei der 

Begutachtung nach Telefoninterview. 
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5. Ausblick 

Die vorliegende Evalua�on haNe die Aufgabe, über Erfahrungen der Medizinischen Dienste mit der 

Durchführung von strukturierten telefonischen Interviews zur Feststellung der Pflegebedür�igkeit und 

über erforderliche Änderungsbedarfe in den Richtlinien nach § 17 Absatz 1 SGB XI (BRi) zu berichten. 

Die nachfolgenden Ausführungen fassen schwerpunktmäßig die Ergebnisse der Expertengespräche 

und der Onlinebefragung der Gutachterinnen und Gutachter der einzelnen Medizinischen Dienste und 

von Medicproof zusammen und leiten daraus mögliche Op�mierungsansätze für die Durchführung des 

strukturierten Telefoninterviews und für die Richtlinien ab. 

5.1. Erfahrungen und Eignung strukturiertes Telefoninterview 
In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Pflegebegutachtungen deutlich ges�egen. Dieser Ans�eg 

setzt sich im Trend ungebremst fort. Auch wird der Fachkrä�emangel von den Medizinischen Diensten 

wahrgenommen, so dass das angestrebte Ziel, den Versicherten schnellstmöglich den Zugang zu Pfle-

geleistungen zu ermöglichen, gefährdet sei. 

Daher sind für eine zeitnahe Pflegebegutachtung neben der Begutachtung im Hausbesuch weitere Be-

gutachtungsformate wich�g, die dazu beitragen, dass die Versicherten auch in Zukun� eine qualita�v 

hochwer�ge und zeitnahe Begutachtung erhalten. 

Die insgesamt posi�ven Erfahrungen der Gutachterinnen und Gutachter mit den Begutachtungen nach 

Telefoninterview aus der SARS-CoV-2 Pandemie belegen, dass dieses Begutachtungsformat eine gleich-

wer�ge Alterna�ve zu den bekannten Hausbesuchen ist. Auch die Befragung der Versicherten im ersten 

Quartal 2024, die durch die Medizinischen Dienste rou�nemäßig durchgeführt wird, belegt aus Sicht 

der Versicherten die prinzipielle Eignung der Begutachtung nach Telefoninterview zur Feststellung der 

Pflegebedür�igkeit. Die Erfahrungen der Exper�nnen und Experten und der befragten Gutachterinnen 

und Gutachter bestä�gen damit die Ergebnisse und Empfehlungen der Studie des Ins�tuts für Pflege-

wissenscha� (IPW) und der Hochschule Osnabrück, in der keine qualita�ven Unterschiede zwischen 

den beiden Begutachtungsformaten festgestellt wurden. 

Seit Implemen�erung der strukturierten Telefoninterviews gemäß § 142a SGB XI und Inkra�treten der 

BRi verlief die prak�sche und opera�ve Umsetzung insgesamt problemlos. Sie erfolgte aber bei den 

einzelnen Medizinischen Diensten zu sehr unterschiedlichen Zeitpunkten (November 2023 – März 

2024). Entsprechend ist der Erfahrungshorizont bei den einzelnen Medizinischen Diensten noch unter-

schiedlich stark ausgeprägt. Kennziffern zur Qualität der neuen digitalen Begutachtungsformate liegen 

in der Regel noch nicht vor bzw. sind erst im Au`au. Daher sind quan�ta�v gestützte Aussagen bzw. 

Analysen zum effek�ven und schonenderen Ressourceneinsatz durch das Telefoninterview sowie zur 

Entwicklung von Laufzeiten zurzeit noch nicht möglich. 

Posi�ve Erfahrungen wurden bisher hinsichtlich Gewährleistung der Anwesenheit von notwendigen 

Unterstützungspersonen während der Begutachtung gemacht sowie mit dem zugrunde gelegten Ver-

fahren zur Auswahl der für das Telefoninterview vorgesehenen Fallkonstella�onen. Auch haben sich 

die Maßnahmen der internen Qualitätssicherung, die für Begutachtungen nach Hausbesuch zur An-

wendung kommen, auch bei Gutachten nach Telefoninterview bewährt. Die Qualitätssicherungsmaß-
nahmen sind aus Sicht der Exper�nnen und Experten sehr umfänglich und ermöglichen eine professi-

onelle und sehr zeitnahe Überprüfung der Gutachtenqualität. 
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5.2. Änderungsbedarfe in den Richtlinien nach § 17 Absatz 1 SGB XI 
Grundsätzlich wird kein Op�mierungs- oder Änderungsbedarf in den Verfahren der Pflegebegutach-

tung und dem Instrument der Begutachtung nach Telefoninterview gesehen. 

Bei der Frage nach der Eignung der strukturierten Telefoninterviews für weitere Fallkonstella�onen ge-

ben die Ergebnisse der Befragungen jedoch Hinweise auf eine Weiterentwicklung der gül�gen Entschei-

dungskriterien. So sehen Exper�nnen und Experten die Notwendigkeit für eine Ausweitung der Begut-

achtungsanlässe, plädiert wird auch für eine stärkere Berücksich�gung der gutachterlichen Exper�se 

und Verantwortung in der Auswahl des in der jeweiligen Fallkonstella�on geeigneten Begutachtungs-

formats. 

a. MindesMrequenz von Hausbesuchen 

Die Regelungen des zeitlichen Abstandes zum Vorgutachten „Ausschluss einer Begutachtung durch ein 
strukturiertes telefonisches Interview, wenn das Vorgutachten nach Hausbesuch bei antragstellenden 

Personen, die in der häuslichen Umgebung versorgt werden, älter als 36 Monate ist“ seien problema-

�sch, da sie einen großen Aufwand der Prüfung (wann war das Vorgutachten?) beinhalten. Auch sollte 

die Entscheidung hierzu eher fallbezogen geprü� und getroffen werden, vor allem wenn die Informa�-

onsgrundlage durch das Vorgutachten sehr gut und belastbar sei und wenn das Vorgutachten während 

der SARS-CoV-2 Pandemie bereits telefonisch durchgeführt wurde. Alterna�v wäre ggf. eine Verlänge-

rung des Zeitraums auf 48 Monate zu überlegen. 

Ein Argument für eine Anpassung des genannten Entscheidungskriteriums wäre auch die Vorgehens-

weise bei sta�onären Begutachtungsanträgen: Bei Versicherten, die in Einrichtungen der sta�onären 

Langzeitpflege versorgt werden, gibt es dieses Erfordernis nicht. Durch die Möglichkeit, problemlos 

Fachpersonal in die Begutachtung einzubeziehen, bestehen für die Gutachterinnen und Gutachter in 

der Regel wesentlich bessere Grundlagen für die notwendige Informa�onserfassung und die entspre-

chenden Einschätzungen, auch wenn im Einzelfall ein größerer Zeitabstand zum Vorgutachten gegeben 

sei.28 Darüber hinaus gibt es in den Pflegeeinrichtungen eine Dokumenta�onspflicht, die weitere be-

lastbare Informa�onen enthält. 

a. Erstgutachten 

Bei einer erstmaligen Begutachtung der antragstellenden Person, in der geprü� werde, ob die Voraus-

setzungen der Pflegebedür�igkeit erfüllt sind und welcher Pflegegrad empfohlen werden kann, liegen 
häufig noch keine differenzierten Informa�onen zu Sachverhalten vor, die die Gutachterinnen und 

Gutachter zu beurteilen haben. Entsprechend sei eine Begutachtung nach strukturiertem Telefonin-

terview ausgeschlossen. 

Perspek�visch wären aber strukturierte Telefoninterviews wünschenswert in Fällen, die eine unmiNel-

bar vorangegangene Begutachtung ohne Ergebnis einer Pflegebedür�igkeit haNen, wenn die Daten-

lage eindeu�g eine nachvollziehbare Veränderung oder Verschlechterung der gesundheitlichen bzw. 

pflegerischen Situa�on beinhalte. 

Auch sollten bei Erstgutachten strukturierte Telefoninterviews in eindeu�gen Fällen ermöglicht wer-

den: z. B. wenn der Pflegegrad aufgrund der Beeinträch�gungen völlig klar sei und ein Hausbesuch 

überhaupt keinen zusätzlichen Informa�onsgewinn bringen würde, wenn der Pflegegrad bei plötzlich 

au�retender schwerer Erkrankung eindeu�g sei und wenn ein Hausbesuch eine zusätzliche Belastung 

für die antragstellende Person darstelle und bei Erstgutachten mit Fachpersonal in Pflegeheimen. 

  

 
28Wingenfeld, K./Büscher, A. (2023): Analyse des Einsatzes der telefonisch gestützten Begutachtung zur Feststellung der 

Pflegebedür�igkeit nach dem SGB XI. Bielefeld und Osnabrück. Seite 91 „MindesWrequenz von Hausbesuchen“. 
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b. Widerspruchsbegutachtungen 

Der Gesetzgeber hat mit dem Pflege-Unterstützungs- und Entlastungsgesetz den Einsatz der Begutach-

tung nach Telefoninterview für Widerspruchsbegutachtungen ausgeschlossen. 

Exper�nnen und Experten sehen auch hier Poten�al für eine Begutachtung mit strukturiertem Telefon-

interview, wenn Widersprüche gut begründet seien und wenn nicht die Feststellung der Pflegebedürf-

�gkeit als solches, sondern die Bewertung von spezifischen festgestellten Sachverhalten stridg sei. Die 

telefonische Begutachtung ermögliche hier eine ebenso gute Beratungsmöglichkeit wie der Hausbe-

such, weil in beiden Formaten gezielt Widerspruchsgründe erklärt und verdeutlicht werden können. 
Mit beiden Begutachtungsformaten könne eine gleichermaßen hohe Akzeptanz und Transparenz beim 

Versicherten bezüglich der Pflegebegutachtung geschaffen werden. 

Bereits in der Studie des IPW und der Hochschule Osnabrück wurde empfohlen, den Einsatz telefonisch 

gestützter Begutachtungen perspek�visch zur Bearbeitung von Widersprüchen in definierten Fällen zu 

ermöglichen. 

c. Begutachtungen bei Kindern 

Die Ergebnisse der Evalua�on weisen auch auf das weitere Poten�al telefonischer Interviews in der 

Begutachtung von Kindern hin. So sind einige der Exper�nnen und Experten der Ansicht, dass auch bei 

Kindern, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine Prüfung der Pflegebedür�igkeit im 
telefonischen Interview staainden könne, abhängig vom zugrundeliegenden Krankheitsbild des Kindes 

und der vorhandenen Datenlage. Argumen�ert wird, dass für ein strukturiertes telefonisches Interview 

– welches häufig von den Erziehungsberich�gten gewünscht werde – umfangreiche Unterlagen bzw. 

Voruntersuchungen zur Begutachtung vorliegen und es problemlos für die Gutachterinnen und Gut-

achter möglich sei, mit den Eltern telefonisch in Kontakt zu treten (Sicherstellung einer Unterstützungs-

person vor Ort), die auch konkrete Hinweise auf den Pflegebedarf ihrer Kinder geben können, weil sie 

meist Exper�nnen und Experten der Krankheit ihrer Kinder seien. 

Weitere mögliche Fallkonstella�onen für strukturierte Telefoninterviews werden ebenfalls bei Kindern 

hinsichtlich Wiederholungsbegutachtungen / Höherstufungsanträgen gesehen, wenn also eine erneute 

Inaugenscheinnahme nicht unbedingt erforderlich sei. 

 

Zu den hier aufgeführten Punkten (a, b, c) lässt sich zusammenfassend sagen, dass zwar die Regelungen 

der BRi zur Begutachtung nach Telefoninterview von der Mehrheit der Gutachterinnen und Gutachter 

nach dem Übergang als posi�v wahrgenommen werden und angemessen erscheinen, doch häufig der 

Wunsch nach einer Erweiterung poten�ell möglicher Fallkonstella�onen geäußert wird, in denen struk-

turierte Telefoninterviews durchgeführt werden können. Hingewiesen wurde auch darauf, dass bei der 

Weiterentwicklung digitaler Begutachtungsformate und unabhängig von den Entscheidungskriterien 

der Schutz der Gutachterinnen und Gutachter vor Menschen mit aggressiven Verhalten grundsätzlich 

mit in den Blick genommen werden sollte. 
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5.3. Fazit 
Die Medizinischen Dienste haben in den vergangenen Jahren mit erheblicher Personalverstärkung und 
Op�mierungen in den Abläufen der Pflegebegutachtung auf die weiter steigenden Antragszahlen pro-

ak�v reagiert. Die Anzahl der Vollzeitstellen für Pflegefachkrä�e ist bundesweit deutlich ges�egen, je-

doch nicht im gleichen Maße wie die Zahlen der Begutachtungsanträge. Durch den momentanen Fach-

krä�emangel stehen zukün�ig immer weniger Pflegefachkrä�e zur Verfügung und der Trend verstärkt 

sich durch die demografische Entwicklung. Ein schonender Umgang mit der kostbaren Ressource Pfle-

gefachkra� ist daher dringend geboten. Dazu kann der Einsatz digitaler Begutachtungsformate ak�v 

beitragen. 

Verstärkt durch die SARS-CoV-2 Pandemie wurden neue digitale Anwendungen im Gesundheits- und 

Pflegebereich vorangetrieben. Die nun vorliegenden Erfahrungen der Gutachterdienste mit den digita-

len Begutachtungsformaten zeigen, dass die telefonische Begutachtung aus Sicht der Gutachterinnen 

und Gutachter, aber auch aus Sicht vieler Versicherter geeignet sind, um ortsungebunden qualita�v 

hochwer�ge Pflegebegutachtungen durchführen zu können. Hierfür wurden in den Gutachterdiensten 

frühzei�g die Qualitätssicherungsmaßnahmen und die Schulungsmaßnahmen an digitalen Begutach-

tungsformate angepasst. 

Erste Erfahrungen mit der videobasierten Begutachtung aus Pilotprojekten zeigen, dass dieses Begut-

achtungsformat ebenfalls ein großes Potenzial aufweist, langfris�g einen flexibleren und ortsunabhän-

gigeren Personaleinsatz der Medizinischen Dienste zu ermöglichen. 

Daher leisten digitale Begutachtungsformate – wenn sie zukün�ig noch mehr Fallkonstella�onen bein-

halten – einen wertvollen Beitrag, um der steigenden Anzahl von Pflegebegutachtungen gerecht zu 

werden und somit die Versorgungssicherheit für die Versicherten zu gewährleisten. 

Die hier durchgeführte Evalua�on stellt eine Sammlung erster Erkenntnisse zum Status Quo der Erfah-

rungen mit den digitalen Begutachtungsformaten dar. Methodisch einschränkend muss hervorgehoben 

werden, dass im Zeitraum der Evalua�on, die Einführung und technische Umsetzung bei einigen Medi-

zinischen Diensten noch nicht vollständig abgeschlossen war. 

Gleichwohl zeigen die Ergebnisse posi�ve Erfahrungen der Gutachterinnen und Gutachter und liefern 

fundierte Hinweise für eine prak�kable Ausweitung der Anwendung, für deren Beurteilung auch die 

Ergebnisse der internen und übergreifenden Qualitätssicherung herangezogen werden sollten, die 

demnächst vorliegen. 

Insgesamt kann konsta�ert werden, dass das strukturierte telefonische Interview eine sinnvolle und 
geeignete Ergänzung der Begutachtungsformate zur Feststellung der Pflegebedür�igkeit darstellt. Die 

videobasierte Begutachtung wird die Möglichkeiten ortsungebundener Begutachtung in Zukun� noch-

mal erweitern. Es wird nun darauf ankommen, den Mix an unterschiedlichen Begutachtungsformaten 

in der Praxis bestmöglich auszugestalten – sowohl im Sinne der versicherten Personen als auch ent-

sprechend der vorhandenen Ressourcen. Notwendig hierfür ist es, den Gutachterinnen und Gutachtern 

einen Handlungsrahmen vorzugeben, der es ermöglicht, auf der Grundlage von geeigneten Entschei-

dungskriterien und gutachterlicher Exper�se sicher über die Auswahl des im Einzelfall geeigneten Be-

gutachtungsformats zu entscheiden. 
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6.1. Anhang 1 – Expertengespräche 
InterviewleiWaden zu den Expertengespräche zur Evalua�on digitaler Formate 

in der Begutachtungspraxis der Medizinischen Dienste 

Einleitung 

Mit dem Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetz (PUEG) wurden die gesetzlichen Voraussetzun-

gen geschaffen, um die Begutachtung zur Feststellung von Pflegebedür+igkeit in bes6mmten Fällen 

regelha+ auch in Form eines strukturierten Telefoninterviews durchführen.  

Das Ziel unseres Gesprächs, ist die Erhebung Ihrer Erfahrungen seit November 2023 mit der Umset-

zung von strukturierten telefonischen Interviews (TI) zur Feststellung der Pflegebedür+igkeit. Welche 

Vorteile ergeben sich aus den TI, aber auch welche Probleme stellen Sie aktuell in der Umsetzung der 

TI fest. Es soll dabei nicht nur um die Begutachtungssitua6on selbst, sondern auch um die Prozesse 

rund um die Anwendung der neuen Begutachtungs-Richtlinie gehen. 

Am Ende habe ich noch ein paar Fragen zu Ihren Erfahrungen hinsichtlich videobasierter Begutachtun-

gen. 

Das Gespräch beinhaltet ca. 20 Fragen und wird max. 1 Stunde dauern. 

Einleitungsfrage zur Person: 

1. Beschreiben Sie biNe Ihre Funk�on innerhalb ihres MD / der KBS / der Medicproof. Haben Sie in 

ihrer Posi�on auch persönlich Begutachtungen per Telefon durchgeführt? 

 

 

2. Welche Erfahrungen haben Sie grundsätzlich mit der telefonischen Begutachtung gemacht? 

 

 

Implemen6erung des TI in die Begutachtungspraxis  

3. Wie lief bei Ihnen seit Inkra�treten der BRi die Einführung der strukturierten TI und konnten die 

angestrebten Fallzahlen (Begutachtungen) erreicht werden? 
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4. Wie ist die Vorbereitung / Schulung auf die Anwendung des TI konkret ausgestaltet? 

 

 

5. Die Entscheidungskriterien zur Durchführung der strukturierten TI zur Feststellung der Pflegebe-

dür�igkeit sind in den BRi formuliert. Wie bewerten Sie die Prak�kabilität? 

 

 

6. Wer triP bei Ihnen die Entscheidung zur Durchführung eines strukturierten TI (Einzelfallprüfung)? 

 

 

7. Ist die Informa�onsgrundlage durch die Pflegekassen für die Durchführung telefonischer Inter-

views ausreichend? Wenn nein, welche Informa�onen fehlen? 

 

 

8. Wie wird das TI von den antragstellenden Personen akzep�ert? Gibt es bereits erfolgreich etab-

lierte Maßnahmen die auf eine Sicherstellung der Akzeptanz abzielen, wenn ja welche? 

 

 

9. Wie gestaltet sich bei Personen mit kogni�ven Beeinträch�gungen sowie mit Beeinträch�gungen 

bei der sprachlichen Verständigung die Begleitung notwendiger Unterstützungspersonen vor Ort 

(Pflegefachkrä�e, Angehörige, …) in der Praxis? 
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10. Inwiefern können auch ortsunabhängig Unterstützungspersonen zum TI zugeschaltet werden? 

 

 

11. Welche Maßnahmen der internen Qualitätssicherung kommen zur Anwendung und wie sind Ihre 

Erfahrungen damit? 

 

 

12. Welche Empfehlungen lassen sich für die übergreifende Qualitätssicherung und für Fortbildungs-

veranstaltungen der Gutachterinnen und Gutachter ableiten? 

 

 

Ressourcen 

13. In welcher Weise trägt aus Ihrer Sicht das TI zu einem gezielteren und schonenderen Einsatz der 

Ressourcen bei? (Planung Gutachterinnen und Gutachter, Assistenz, Ökologisch?) 

 

 

Ausblick / Ergänzungen 

14. Gibt es Op�mierungspoten�al im Hinblick auf die telefonische Begutachtung (Verfahren und In-

strument) und wenn ja, welches? Wo sehen Sie Änderungsbedarf an den Regelungen der BRi? 
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15. Eignet sich das strukturierte TI für weitere Fallkonstella�onen (z. B. für die Begutachtung von Kin-

dern)? Und wenn ja, für welche? 

 

 

16. Gibt es noch weitere Aspekte, die für die Evalua�on bzw. Weiterentwicklung der telefonischen 

Begutachtung (Verfahren und Instrument) wich�g sind? 

 

 

 

b) Zu den videobasierten Begutachtungen 

Mit dem Gesetz zur Beschleunigung der Digitalisierung im Gesundheitswesen (Digitalgesetz) wurde 

ein wesentlicher SchriH für das Begutachtungsformat Video-Begutachtung zur Feststellung der Pflege-

bedür+igkeit verabschiedet. 

1. Welche Erfahrungen mit der videobasierten Begutachtung von Pflegebedür�igkeit haben Sie be-

reits gemacht? 

 

 

BEI KEINEN ERFAHRUNGEN: 

a) Sind bei Ihnen Projekte / Studien zur videobasierten Begutachtung geplant? 

 

 

b) Wenn nein, was sind die Gründe? 
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2. Was lässt sich für die Prak�kabilität einer videobasierten Begutachtung ableiten – insbesondere 

im Hinblick auf die technische Umsetzbarkeit? 

 

 

3. Wird die videobasierte Begutachtung von den antragsstellenden Personen akzep�ert? Und wenn 

nein, was sind die Hauptgründe für eine Ablehnung? 

 

 

4. Welche Potenziale sehen Sie in der videobasierten Begutachtung? 

 

 

 

Abschluss 

Vielen Dank für Ihre wertvolle Unterstützung bei unserer wissenscha+lichen Evalua6on. Ihre Aussagen 

werden natürlich vertraulich und anonym verwendet. 
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6.2. Anhang 2 – S�chproben- / Onlinebefragung 
 

Evalua�on digitaler Formate in der Begutachtungspraxis der Medizinischen 

Dienste 

BiHe bewerten Sie die folgenden Fragen jeweils aus Ihrer ganz persönlichen Sicht? 

 

1. Haben Sie in Ihrer Posi�on auch persönlich Begutachtungen per Telefon durchgeführt? 

ja nein 

� � 
 

2. Wie zufrieden waren Sie mit der Umsetzung der strukturierten telefonischen Begutachtung seit In-
kra5treten der BRi im November 2023? 

sehr 

zufrieden 
zufrieden teilweise zufrieden unzufrieden sehr unzufrieden keine Angabe 

� � � � � � 

 

3. Wie zufrieden waren Sie mit der Vorbereitung / Schulung zu der Anwendung der telefonischen Be-
gutachtung? 

sehr 

zufrieden 
zufrieden teilweise zufrieden unzufrieden sehr unzufrieden keine Angabe 

� � � � � � 

 

Mit dem Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetz (PUEG) wurden die gesetzlichen Voraussetzun-

gen geschaffen, um die Begutachtung zur Feststellung von Pflegebedür+igkeit in bes6mmten Fällen 

regelha+ auch in Form eines strukturierten Telefoninterviews (TI) durchzuführen. 

4. Welche Unterschiede nehmen Sie bei den einzelnen Begutachtungsformaten wahr? 

Im Vergleich zum Hausbesuch ist 

bei einer telefonischen Begutach-

tung der Zeitaufwand hinsichtlich 
… 

viel gerin-

ger 
geringer gleich höher viel höher 

keine An-

gabe mög-

lich 

a. … Vorbereitung … � � � � � � 

b. … Gesprächsdauer … � � � � � � 

c. … Nachbereitung … � � � � � � 

d. … des gesamten Begutach-

tungsprozesses … 
� � � � � � 
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5. Inwiefern können Sie folgenden Aussagen zus�mmen? 

 s�mme 

völlig zu 
s�mme zu 

s�mme 

teilweise 

zu 

s�mme 

nicht zu 

s�mme 

überhaupt 

nicht zu 

keine An-

gabe 

a. Die Einschätzung der Pflege-

bedür�igkeit ist mit einer tele-

fonischen Begutachtung gut 

möglich 

� � � � � � 

b. Die telefonische Begutachtung 

ist für die Ableitung von Emp-

fehlungen zur medizinischen 

Rehabilita�on gut geeignet 

� � � � � � 

c. Die telefonische Begutachtung 

ist für die Ableitung von Emp-
fehlungen für HilfsmiNel / Pfle-

gehilfsmiNel gut geeignet 

� � � � � � 

d. Die telefonische Begutachtung 

ist für die Ableitung von Emp-

fehlungen zu HeilmiNeln und 

anderen therapeu�schen 

Maßnahmen gut geeignet 

� � � � � � 

e. Die telefonische Begutachtung 

ist für die Ableitung von Emp-

fehlungen zu wohnumfeldver-

bessernden Maßnahmen gut 

geeignet 

� � � � � � 

f. Die telefonische Begutachtung 

ist für die Ableitung von Emp-

fehlungen zu eduka�ven Maß-
nahmen gut geeignet 

� � � � � � 

g. Die telefonische Begutachtung 

ist für die Ableitung von Emp-

fehlungen zu präven�ven 

Maßnahmen und zur Beratung 

zu Leistungen zur verhaltens-

bezogenen Primärpräven�on 

nach § 20 Absatz 4 Nummer 1 

SGB V gut geeignet 

� � � � � � 

a. Die telefonische Begutachtung 

wird von den antragsstellen-

den Personen gut angenom-

men 

� � � � � � 
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6. Welche der folgenden Entscheidungskriterien für den Ausschluss strukturierter telefonischer Be-
gutachtungen halten Sie auf Basis Ihrer Erfahrungen für sinnvoll? 

Eine Begutachtung durch ein strukturiertes telefonisches Interview ist ausge-
schlossen, wenn … 

sinnvoll nicht sinnvoll 

a. es sich um eine erstmalige Untersuchung der antragstellenden Person han-

delt, in der geprü� wird, ob die Voraussetzungen der Pflegebedür�igkeit 

erfüllt sind und welcher Pflegegrad vorliegt 
� � 

b. es sich um eine Untersuchung aufgrund eines Widerspruchs gegen eine Ent-

scheidung der Pflegekasse zum festgestellten Pflegegrad handelt 
� � 

c. es sich um eine Prüfung der Pflegebedür�igkeit von Kindern, die das 14. Le-

bensjahr noch nicht vollendet haben, handelt 
� � 

d. die der Begutachtung unmiNelbar vorangegangene Begutachtung das Ergeb-

nis enthält, dass Pflegebedür�igkeit im Sinne des § 14 Absatz 1 SGB XI nicht 

vorliegt 
� � 

e. das Vorgutachten nach Hausbesuch bei antragstellenden Personen, die in 

der häuslichen Umgebung versorgt werden, älter als 36 Monate ist 
� � 

f. aus fachlicher Sicht diese Begutachtungsart nicht geeignet oder eine danach 

erforderliche Unterstützungsperson nicht anwesend ist 
� � 

g. die antragstellende Person trotz des Vorliegens der Voraussetzungen diese 

Begutachtungsart ablehnt 
� � 

 

7. Eignet sich die strukturierte telefonische Begutachtung für weitere Fallkonstella�onen? Wenn ja, 
für welche? 

 

 

 

8. Welche Vorteile nehmen Sie bezüglich der strukturierten telefonischen Begutachtung in der Begut-
achtungspraxis wahr? 

 ja nein 

a. Mehr Flexibilität bei Planung und Steuerung der Begutachtungen � � 

b. Bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf � � 

c. Reduk�on von Reisewegen und CO2-Ausstoß � � 
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9. Gibt es weitere Vorteile bezüglich der strukturierten telefonischen Begutachtung? Wenn ja, welche? 

 

 

 

10. Wo sehen Sie ggf. Op�mierungspoten�al im Hinblick auf die strukturierte telefonische Begutach-
tung? 

 

 

 

11. Wo sehen Sie ggf. Änderungsbedarf an den Regelungen der BRi? 

 

 

 

12. Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit der Durchführung telefonischer Begutachtungen? 

sehr 

zufrieden 
zufrieden teilweise zufrieden unzufrieden sehr unzufrieden keine Angabe 

� � � � � � 
 

Mit dem Gesetz zur Beschleunigung der Digitalisierung im Gesundheitswesen (Digitalgesetz) wurde 

ein wesentlicher SchriH für die videobasierte Begutachtung zur Feststellung der Pflegebedür+igkeit 

verabschiedet. 

13. Wären aus Ihrer Sicht videobasierte Begutachtungen ein sinnvolles ergänzendes Begutachtungsfor-
mat? 

ja nein 

� � 
 

14. Haben Sie bereits persönlich Erfahrungen mit der videobasierten Begutachtung von Pflegebedürf-
�gkeit gemacht? 

ja nein 

� � 
 

15. Wie zufrieden sind Sie mit der Durchführung videobasierter Begutachtungen? 

sehr 

zufrieden 
zufrieden teilweise zufrieden unzufrieden sehr unzufrieden 

keine Angabe 

möglich 

� � � � � � 
 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 


